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Einleitung
Das vorliegende Grundlagenpapier mar-
kiert die Fortschreibung, Zusammenfüh-
rung und Aktualisierung der bisher vorlie-
genden Arbeitsmaterialien. Es enthält das 
Positionspapier, die Arbeitshilfe sowie An-
hänge zur „Mitwirkung des Jugendamtes 
in Verfahren nach dem Jugendgerichts-
gesetz“ und stellt eine Aktualisierung der 
2. Auflage von 2007 und der „Heranwach-
sendenregelung im Jugendgerichtsgesetz 
und zu ambulanten Maßnahmen“ von 
2011 dar. 

Es ist auch das Ergebnis jahrelanger fach-
licher Kooperation von Kolleginnen und 
Kollegen örtlicher Jugendhilfeträger und 
dem KVJS-Landesjugendamt Baden-Würt-
temberg.

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe, die an 
der aktuelll vorliegenen Fortschreibung 
über die Dauer von zwei Jahren mitge-
wirkt haben sind Uwe Jung-Pätzold (Ju-
gend- und Sozialamt, Stadt Pforzheim), 
Klaus Hasenmaier (Jugendgerichtshilfe, 
Jugendamt Tübingen), Henry Evans (Ju-
gendgerichtshilfe, Jugendamt Main-Tau-
ber-Kreis), Mathias Bertsch (Jugendge-
richtshilfe, Jugendamt Stadt Karlsruhe), 
Johanna Cless und Mathias Braun (beide 
KVJS-Landesjugendamt).

Die Mitwirkung im Jugendstrafverfah-
ren ist im Sinne des seit 1991 geltenden 
SGB VIII zu verstehen. Mit diesem Pa-
pier ist der Diskussionsprozess nicht ab-
geschlossen. Es bedarf einer ständigen 
Überprüfung und Weiterentwicklung un-
ter Berücksichtigung aktueller und wis-
senschaftlicher Erkenntnisse und gesell-
schaftlichen Veränderungen wie zum 
Beispiel die demografische Entwicklung.

Wie kontrovers das Aufgaben- und Selbst-
verständnis hinsichtlich der Mitwirkung 
im jugendstrafrechtlichen Verfahren auch 

innerhalb der Fachkräfte der Jugendämter 
gesehen wird, zeigt allein die Diskussion 
um die Verwendung des Begriffs „Jugend- 
gerichtshilfe“. Dieser Begriff, der 1922 
ins RJWG und 1923 ins RJGG aufgenom-
men wurde, steht für die – auch wider-
sprüchliche – Tradition der Jugendhilfe 
bei der strafgerichtlichen Mitwirkung. Das 
SGB VIII verzichtet bewusst auf den Be-
griff „Jugendgerichtshilfe“ um deutlich zu 
machen, dass die Mitwirkung in Verfahren 
nach dem JGG eindeutig im Verantwor-
tungsbereich der Jugendhilfe liegt. Sie er-
folgt nach den Grundsätzen des SGB VIII 
und nicht nach dem Prinzip einer „außer-
halb des Jugendamtes bestehenden Ins-
titution“ (vgl. Münder a.a.O)1 – wie das bei 
der Gerichtshilfe oder Bewährungshilfe 
der Fall ist.

Nach langen Diskussionen wurde bereits 
auf der Arbeitstagung der Baden-Würt-
tembergischen Jugendhilfen im Strafver-
fahren im April 2007 entschieden, dass im 
damaligen Papier, das ja die Position der 
Mitwirkung aus Sicht der Jugendhilfe be-
schreibt, der Begriff „Jugendgerichtshilfe“ 
konsequenterweise nicht verwendet wer-
den soll. Dies wird auch im vorliegenden 
Grundlagenpapier so fortgeführt.
Dennoch wird von den Fachkräften be-
tont, dass „Jugendgerichtshilfe“ in der Öf-
fentlichkeit und vor allem bei den Betrof-
fenen ein eingeführter Begriff ist, der klare 
Vorstellungen und Erwartungen beinhal-
tet. Deshalb erscheint es angebracht, ihn 
auch weiterhin in der Alltagspraxis zu ver-
wenden und nicht gänzlich zu streichen. 

1 „Die Mitwirkung der Jugendhilfe im Strafver-
fahren. Konzeption und Praxis der Jugendge-
richtshilfe“; BeltzVotum, Münster 2003 mit J. 
Münder, T. Meysen (Hrsg.): Frankfurter Kom-
mentar zum SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe. 
7. Auflage, Nomos, Baden-Baden 2013
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Es gilt, die sozialpädagogische Hand-
lungsebene von Jugendhilfe für junge 
Menschen, die strafrechtlich in Erschei-
nung treten, sowie für deren Eltern und 
andere Erziehungsberechtigte auszuge-
stalten, neue Zugangswege zu erschlie-
ßen und erweiterte Hilfemöglichkeiten zu 
entwickeln. Konsequenterweise wird in 
unserem Papier auch unterschieden, ob 
von „Leistungen“ beziehungsweise von 
„anderen Aufgaben“ der Jugendhilfe ge-
sprochen wird oder von „Maßnahmen“ 
nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG).

Beides – Positionspapier und die ergän-
zende Arbeitshilfe – sollen einen Beitrag 

leisten zur praktischen Umsetzung des 
§ 52 SGB VIII. Sie sind aber insbesonde-
re zu verstehen als eine Aufforderung, 
den Diskussions- und Entwicklungspro-
zess von Jugendhilfe zugunsten delin-
quenter Jugendlicher und Heranwachsen-
der zu verstärken. Auch sollen sie zu einer 
Verbesserung der Kooperation zwischen 
Jugendhilfe, Polizei und Justiz beitragen, 
denn diese Kooperation ist auf örtlicher 
Ebene in vielfältiger Weise erforderlich 
und gelingt erfahrungsgemäß am ehes-
ten dann, wenn Aufgaben und Selbstver-
ständnis klar definiert sind.
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Leseweise
Im Positionspapier werden grundlegende 
Aussagen über das Verhältnis von Jugend-
hilfe und Justiz gemacht.

In der Arbeitshilfe sind in den folgenden 
Kapiteln die Formen der Kooperation ein-
zelfallbezogen (im Sinne des § 52 SGB VIII) 
und einzelfallübergreifend (im Sinne des 
§ 81 SGB VIII) dargestellt. 

Wir verstehen die Arbeitshilfe als Zusam-
menfassung im Sinne eines Praxisleitfa-
dens. 

Sie enthält Impulse und Handlungsemp-
fehlungen für die Arbeit vor Ort, die je-
doch weder als Diktat noch als endgülti-
ges „Nonplusultra“ zu verstehen sind.

Gesichtspunkte der Qualitätsentwicklung 
sind auch in diesem Bereich zu berück-

sichtigen. Jugendhilfe ist Angelegenheit 
der Stadt- und Landkreise. Es ist daher 
wünschenswert, dass auf örtlicher Ebene 
die Möglichkeit zur weiteren Ausdifferen-
zierung genutzt wird.

Im Anhang finden Sie Auszüge aus den 
für die Arbeitshilfe zugrunde liegenden 
Quellen- und Literaturverzeichnis, sowie 
eine Sammlung von Internetlinks für die 
vertiefte Auseinandersetzung und Praxis-
anstöße. 

In den Fußnoten finden sich immer wie-
der Querverweise zum Positionspapier 
beziehungsweise zur Arbeitshilfe, die ei-
nen differenzierten Blick auf das Thema 
ermöglichen sollen.
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Kapitel I  
Positionspapier – zum Selbstverständnis 
der Jugendhilfe im Strafverfahren in 
Baden-Württemberg
1. Das Verhältnis von Jugendhilfe 
und Justiz im Jugendstrafverfahren 
allgemein

Straffälligkeit von jungen Menschen löst 
in Jugendhilfe und Justiz unterschied- 
liche Abklärungs- und Entscheidungsnot-
wendigkeiten aus. Jugendhilfe und Justiz 
sind zwei verschiedene Systeme mit un-
terschiedlichen gesetzlichen Aufgaben. 
Für beide Institutionen ist zu klären, wel-
che Konsequenzen das Tätigwerden der 
jeweils anderen Institution hat.

Vorrangiges Ziel der Justiz im Jugend-
strafverfahren ist die Legalbewährung 
des betroffenen jungen Menschen. Unter 
Beachtung des Erziehungsgedankens soll 
erneuten Straftaten eines Jugendlichen 
oder Heranwachsenden entgegen ge-
wirkt werden (§ 2 Abs. 1 JGG). Erziehung 
ist damit kein Ziel an sich, sondern es geht 
um die Mittel, mit denen das Ziel der Le-
galbewährung erreicht werden kann. Die 
grundsätzliche Zielrichtung der Jugend-
hilfe wie sie in § 1 Abs 1 SGB VIII formuliert 
ist, geht deutlich darüber hinaus. Ziel der 
Jugendhilfe ist es, zur Verwirklichung 
des Rechts junger Menschen auf Förde-
rung ihrer Entwicklung und auf Erzie-
hung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit beizutragen. Also nicht (nur) die 
Zielrichtung zu verfolgen, dass der betrof-
fene junge Mensch sich zukünftig im straf-
rechtlichen Sinne sozialadäquat verhält. 
Reichen zu dieser umfassenderen Persön-
lichkeitsentwicklung hierzu die vorhan-
denen Ressourcen des jungen Menschen 
sowie des familialen und sozialen Bezugs-

systems nicht aus, soll die Jugendhilfe die 
im Einzelfall notwendigen und geeigne-
ten sozialpädagogischen Hilfen anbieten, 
und zwar in Form von Leistungen oder 
auch durch Wahrnehmung der sogenann-
ten anderen Aufgaben der Jugendhilfe 
zugunsten junger Menschen und Fami-
lien (§ 2 SGB VIII). Die in § 52 SGB VIII nor-
mierte Mitwirkung des Jugendamtes im 
Verfahren nach dem JGG ist also in erster 
Linie eine Hilfeleistung für junge Men-
schen, nämlich für diejenigen, die mit 
Strafrechtsnormen in Konflikt geraten 
sind. Diese Hilfeleistung schließt bei Min-
derjährigen grundsätzlich die Beratung 
und Unterstützung der Personensorgebe-
rechtigten (der Eltern, gegebenenfalls Vor-
münder) und anderer Erziehungsberech-
tigter mit ein.

In der hier beigefügten Darstellung von 
Prof. Dr. iur. Thomas Trenczek zur Zwei-
spurigkeit der öffentlichen Sozialkontrol-
le von jungen Menschen wird augenfällig, 
wie sich die Systeme Jugendhilfe und Jus-
tiz im Jugendstrafverfahren unterschei-
den, aber auch wie sie korrespondieren. 
Obwohl oder gerade weil Jugendhilfe und 
Justiz in den Zugangswegen zu den be-
troffenen jungen Menschen, den Mitteln, 
den Methoden, den Handlungsmaximen 
und sogar im Ziel differieren, sind beide 
auf eine gedeihliche Zusammenarbeit an-
gewiesen.

Die Verletzung strafrechtlicher Normen ist 
für die Jugendhilfe nicht nur der Grund, 
sondern auch der Anlass zum Tätigwer-
den. Im Mittelpunkt stehen dabei die Ein-
schätzung der psychosozialen Situation 
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des jungen Menschen und die Prüfung, 
ob ein – wie auch immer gearteter – Hilfe-
prozess erforderlich ist.

1.1 „Zweispurigkeit der öffentlichen 
Sozialkontrolle von jungen  
Menschen“
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1.1. „Zweispurigkeit der öffentlichen Sozialkontrolle von jungen Menschen“ 
 

 
„Zweispurigkeit der jugendrechtlichen Sozialkontrolle“ „Jugendgerichtshilfe: Aufgaben und 
Steuerungsverantwortung“.  Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 1/07, März 2007, 18. Jahrgang,   
S. 31-40., Prof. Dr. iur. Thomas Trenczek 
 
 

„Zweispurigkeit der jugendrechtlichen Sozialkontrolle“ „Jugendgerichtshilfe: Aufgaben und Steuerungs-
verantwortung“. Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe 1/07, März 2007, 18. Jahrgang, Sei-
te 31 bis 40, Prof. Dr. iur. Thomas Trenczek
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Die Jugendhilfe denkt nicht in strafrecht-
lichen Kategorien, sondern handelt aus 
einem sozialpädagogischen Blickwinkel 
heraus. Sie hat deshalb gerade unter den 
Rahmenbedingungen eines Jugendstraf-
verfahrens die Verwirklichung des Rechts 
des jungen Menschen auf Förderung sei-
ner Entwicklung und auf Erziehung zu ei-
ner eigenständigen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeit im Blick. Damit 
soll erreicht werden, dass dem jungen 
Menschen eine positive Perspektive auf-
gezeichnet werden kann und er künftig 
straffrei bleibt.

So orientiert sich die Jugendhilfe zum Bei-
spiel auch bei den sogenannten Inten-
sivtäterprogrammen nicht an dieser – 
der Jugendhilfe fremden – Begrifflichkeit 
und Definition. Es geht vielmehr darum zu 
prüfen, ob wiederholte und gravierende 
Straffälligkeit Ausdruck einer besonderen 
psychosozialen Problemlage des jungen 
Menschen ist, die die Einleitung eines Hil-
feprozesses erforderlich macht.

Die Mitwirkung der Jugendhilfe in Ju-
gendstrafverfahren ist in § 52 SGB VIII ge-
regelt:

Die Jugendhilfe überprüft und entschei-
det auf der Grundlage des SGB VIII, ob auf 
dem Hintergrund der psychosozialen Situ-
ation des jungen Menschen beziehungs-
weise dessen Familie Hilfen erschlossen, 
vermittelt oder gewährt werden können 
oder müssen. Im Mittelpunkt des Jugend-
amtes steht die Aufgabe, soweit erforder-
lich, einen Hilfeprozess einzuleiten und zu 
begleiten. Entsprechende Jugendhilfeleis-
tungen sind in ausreichend differenzier-
ter Form vorzuhalten, um diesem fachlich 
gebotenen Anspruch gerecht werden zu 
können.

Verknüpft mit der Aufgabe der Justiz ist 
dies gewährleistet durch die Unterrich-

tungspflicht der Jugendhilfe über  
etwaige Jugendhilfeleistungen. Staats-
anwaltschaft beziehungsweise Gericht 
können dann ihrerseits prüfen, ob ein Ab-
sehen von der weiteren Verfolgung be-
ziehungsweise die Einstellung des Verfah-
rens in Betracht kommt.

Aber auch im Falle einer Verurteilung 
trägt die Jugendhilfe zur Entscheidungs-
findung des Gerichts bei, indem die 
Fachkräfte der Jugendhilfe den bisherigen 
Entwicklungs- und Erziehungsverlauf, die 
möglichen weiteren Schritte und die Hil-
feperspektiven des jungen Menschen in 
enger Zusammenarbeit mit ihm und ge-
gebenenfalls den Erziehungsberechtigten 
zur Geltung bringen. 

Ein großer Teil der Jugendkriminalität 
ist nach übereinstimmender Erkennt-
nis der Kriminologie eine alterstypi-
sche Erscheinung, die weder besondere 
erzieherische Hilfen noch strafrechtli-
che Konsequenzen erforderlich macht. 
Auch deshalb sind die Möglichkeiten aus-
zuschöpfen, förmliche justizielle Maß-
nahmen zu vermeiden (Diversion). Die 
Diversionsrichtlinien des Landes Ba-
den-Württemberg betonen, dass die 
Jugendhilfe bei Diversionsverfahren im 
Rahmen ihres Auftrages in eigener Zu-
ständigkeit tätig wird und dabei prüft, 
ob weitergehende Hilfen gemäß SGB VIII 
einzuleiten sind. Dies gilt auch bei straf-
rechtlich folgenloser Einstellung nach § 45 
Abs. 1 JGG.

Damit die unterschiedlichen Systeme Ju-
gendhilfe und Justiz auf örtlicher Ebene 
im erforderlichen Rahmen zusammenar-
beiten können, sind einzelfallübergreifen-
de Absprachen ein notwendiger Bestand-
teil gelingender Kooperation und ist eine 
genaue Rollenklärung und Aufgabenver-
teilung zwischen Jugendhilfe und Jus-
tiz zwingend. Im Bewusstsein der Unter-
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schiedlichkeit, die im Papier von Prof. Dr. 
iur. Thomas Trenczek augenfällig wird, 
sollte dies als Chance genutzt werden, um 
die unterschiedlichen Kompetenzen in 
der Zusammenarbeit zu Gunsten der jun-
gen Menschen zu gestalten.

Es gibt diverse Formen der behörden-
übergreifenden Zusammenarbeit in 
Jugendstrafverfahren, sowohl fallüber-
greifend als auch einzelfallbezogen sowie 
Forderungen, dies flächendeckend zu in-
tensivieren. Fallübergreifende Konfe-
renzen mit allen Institutionen in Jugend-
strafverfahren inklusive der Polizei sind 
von großer Bedeutung für die fachliche 
Praxis. Dabei ist es wichtig, Rollenklarheit 
zu wahren und die unterschiedlichen Auf-
gaben und Zielsetzungen zu respektieren.
In einzelfallbezogenen Fallkonferen-
zen kommt einer Rollenklarheit noch weit 
größere Bedeutung zu. Hier trifft die Ju-
gendhilfe mit den Strafverfolgungsbehör-
den zusammen. Von besonderer Relevanz 
sind hier datenschutzrechtliche Aspekte. 
Für die Jugendhilfe im Strafverfahren gel-
ten die Bestimmungen des Sozialdaten-
schutzes wie sie in SGB I, VIII und X nor-
miert sind. Ein Austausch im Rahmen von 
Fallkonferenzen ohne qualifizierte Einwilli-
gungserklärung der Betroffenen ist in aller 
Regel nicht zulässig.2

Besondere Formen der Kooperation stel-
len die sogenannten Häuser des Jugend-
rechts dar. Hier arbeiten die Institutionen 
Jugendhilfe, Polizei und Staatsanwalt-
schaft eng und meist in unmittelbarer 
räumlicher Nähe in einem Gebäude zu-
sammen.

Für die Jugendhilfe sollte bei einer sol-
chen institutionalisierten Form der Zu-
sammenarbeit geklärt sein, dass „durch 

2 Siehe auch Positionspapier Punkt 2.2 Daten-
schutzrechtliche Aspekte, Arbeitshilfe Punkt 4.2 
Sozialdatenschutz.

das zeitlich und räumlich enge Zusam-
menrücken ihre eigenständige und un-
abhängige, primär auf die Förderung des 
jungen Menschen ausgerichtete Rolle ge-
wahrt und erkennbar bleibt, sich die or-
ganisatorische Einbindung der Jugendhil-
fe in das Projekt mit der sozialräumlichen 
Ausrichtung und der organisatorischen 
Stellung im Jugendamt verträgt, ein der-
artig beschleunigter Verfahrensgang dem 
jungen Menschen die Möglichkeit lässt, 
die einzelnen Verfahrensschritte ange-
messen zu reflektieren, der Schutz der So-
zialdaten ausreichend gewährleistet ist.“3

Es empfiehlt sich in schriftlichen Verein-
barungen die Eckpunkte der jeweiligen 
Kooperation festzulegen. So sollten zum 
Beispiel in Rahmenkonzeptionen von 
Häusern des Jugendrechts Leitsätze der 
Zusammenarbeit detailliert aufgeführt 
sein, in Papieren zu Fallkonferenzen soll-
ten Ablauf und Verantwortlichkeiten dar-
gestellt werden. Die vorgenannten Aspek-
te der Aufgaben- und Rollenklarheit sowie 
des Sozialdatenschutzes sind besonders 
hervorzuheben.

2. Das Selbstbestimmungsrecht der 
Betroffenen

2.1 Selbstbestimmungsrecht

Bei der Wahrnehmung der Mitwir-
kungsaufgaben nach § 52 SGB VIII hat 
die Jugendhilfe die Subjektstellung Ju-
gendlicher und damit ihr Selbstbestim-
mungsrecht in besonderer Weise zu be-
achten.

Kinder sind von Geburt an Grundrechts-
träger. Da sie die hieraus resultierenden 
Rechte zunächst nicht eigenständig wahr-

3 Jochen Goerdeler, BAG Jugendhilfe im Strafver-
fahren in der DVJJ (Hrsg.): Jugendhilfe im Straf-
verfahren; Hannover: DVJJ-Eigenverlag 2009, 
S. 24.
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nehmen können, haben die Eltern die 
Pflicht, ihr Elternrecht im Interesse ihres 
Kindes auszuüben (Elternverantwortung). 
Mit zunehmendem Alter ist das Kind in sei-
ner Eigenständigkeit zu respektieren. Art 
und Umfang dieser wachsenden Grund-
rechtsmündigkeit hängen von der Ein-
sichts- und Urteilsfähigkeit der Kinder und 
Jugendlichen ab. Diese Teilmündigkeit des 
Jugendlichen begründet aber auch eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit. 

Minderjährige, die das 14. Lebensjahr voll-
endet haben, sind, wenn sie eine Straftat 
begehen und zum Tatzeitpunkt, nach § 3 
JGG, nach ihrer „sittlichen und geistigen 
Entwicklung reif genug sind, das Unrecht 
ihrer Tat einzusehen und nach dieser Ein-
sicht zu handeln“, strafrechtlich verant-
wortlich.

Insbesondere höchstpersönliche Rechte 
des Kindes oder des Jugendlichen haben 
Vorrang gegenüber dem Bestimmungs-
recht der Sorgeberechtigten. Diese Vor-
rangigkeit stellt keinen Eingriff in das El-
ternrecht dar, sondern ist Ausdruck der 
verfassungsrechtlich garantierten Sub-
jektstellung von Kindern und Jugendli-
chen, die von den Eltern und der Jugend-
hilfe nicht beeinträchtigt werden darf, 
nach den Vorgaben des SGB VIII sogar ge-
fördert werden muss.

Aus den von der Rechtsprechung und der 
Rechtslehre entwickelten Kriterien für die 
Beurteilung der Einsichts- und Urteils-
fähigkeit ergibt sich aber auch, dass Min-
derjährigen diese Teilmündigkeit nicht 
generell, sondern nur für Entscheidungen 
zuerkannt wird, die ihre höchstpersönli-
chen Bereiche berühren.

Fachkräfte der Jugendhilfe müssen da-
her im Einzelfall klären, ob und inwieweit 
Jugendliche in der Lage sind, eine aktu-
elle Situation sowie die möglichen Wir-

kungen von Entscheidungen realistisch 
einzuschätzen und ferner beurteilen, ob 
sie damit eigenverantwortlich umgehen 
können. Auf dem Hintergrund der Sub-
jektstellung Jugendlicher kommt auch 
ihrem Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung – auch gegenüber den Sorge-
berechtigten – hohe Bedeutung zu.
Der § 8 SGB VIII verpflichtet die öffentliche 
Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche ent-
sprechend ihrem Entwicklungsstand an 
allen sie betreffenden Entscheidungen zu 
beteiligen.

Dieses Anhörungs- und Beteiligungs-
recht entspricht Artikel 12 der UN-Kinder-
rechtskonvention (Berücksichtigung des 
Kindeswillens). In Art. 12 Abs. 2 UN-Kin-
derrechtskonvention wird ausdrücklich er-
wähnt, dass dieses Anhörungsrecht auch 
Gerichtsverfahren betrifft, die das Kind 
(im Sinne von Minderjährigkeit) berühren. 
Befindet sich der Jugendliche im Hinblick 
auf die Personensorgeberechtigten in ei-
ner Not- und Konfliktlage, so kann dem 
Wunsch nach Beratung nach § 8 Abs. 3 
SGB VIII auch ohne deren Kenntnis ent-
sprochen werden.

2.2 Datenschutzrechtliche Aspekte

Das Datenschutzrecht des SGB VIII gilt 
auch für die Mitwirkung in Jugendstraf-
verfahren uneingeschränkt. Das Kern ele-
ment des Datenschutzes in der Jugendhil-
fe, der funktionale Schutz des Vertrauens 
zwischen Klientin/Klient und Fachkraft, ist 
handlungsleitend für den Umgang mit So-
zialdaten bei der Mitwirkung in Jugend-
strafverfahren. Wesentliches Kriterium 
für die Zulässigkeit einer Informationsge-
winnung oder Informationsweitergabe in 
jedem Einzelfall ist, ob dies für die Auf-
gabenerfüllung der Jugendhilfe im Ju-
gendstrafverfahren und den damit gege-
benenfalls eingeleiteten und begleiteten 
Hilfeprozess hilfreich ist.
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Vor diesem Hintergrund ist auch die Be-
fugnisnorm in § 62 Abs. 3 Ziffer 2 SGB VIII 
zur Datenerhebung ohne Mitwirkung des 
Betroffenen zu sehen. Diese Befugnis ist 
eng auszulegen und ihre Anwendung 
absolute Ausnahme. Gerade in der Auf-
gabenwahrnehmung in Jugendstrafver-
fahren ist der Grundsatz der Mitwirkung 
– personenbezogene Daten sind beim Be-
troffenen zu erheben – von fundamenta-
ler Bedeutung. 

Datenschutzrechtlich Betroffene mit um-
fassendem Selbstbestimmungsrecht über 
ihre Daten sind gerade die Jugendlichen 
und Heranwachsenden in Jugendstraf-
verfahren. In Analogie zur Handlungs-
fähigkeit nach § 36 SGB I (selbständig 
Sozialleistungen zu beantragen oder ent-
gegenzunehmen), sind Jugendliche ab 
Vollendung des 15. Lebensjahres auch da-
tenschutzrechtlich eigenständig hand-
lungsfähig, sofern sie in der Lage sind, die 
Tragweite ihrer Handlung zu verstehen.

Junge Menschen werden vor allem auch 
im Zusammenhang mit Straftatvorwürfen 
mit den Konsequenzen ihrer eigenständi-
gen Entscheidungen konfrontiert. Es be-
darf einer umfassenden Information und 
Beratung sowie einer genauen Einzelfall-
prüfung, um entscheiden zu können wie 
sich Mitwirkung und Selbstbestimmung 
zugunsten der Betroffenen verbinden las-
sen, zum Beispiel in welcher Form und 
Ausführlichkeit die Informationsweiterga-
be an Staatsanwaltschaft oder Gericht er-
folgen soll.

Wie in Kapitel 1 schon erwähnt, kommt 
dem Sozialdatenschutz in speziellen Ko-
operationsformen eine besondere Bedeu-
tung zu. Die Übermittlung von Sozialda-
ten durch die Jugendhilfe, zum Beispiel im 
Rahmen von Fallkonferenzen, darf nach 
§ 67b SGB X nur mit einer qualifizierten 
Einwilligung des Betroffenen erfolgen.

Ohne Einwilligung ist eine Übermitt-
lung nur unter den engen Grenzen des 
§ 69 SGB X in Verbindung mit § 64 Abs. 
2 SGB VIII zulässig. Die Befugnis des § 69 
SGB X zur Übermittlung zur Erfüllung so-
zialer Aufgaben ist beschränkt durch die 
Regelung des § 64 Abs. 2 SGB VIII, wonach 
der Erfolg einer zu gewährenden Jugend-
hilfeleistung nicht gefährdet werden darf. 
Die Übermittlung anvertrauter Daten 
nach § 65 SGB VIII ist ohne Einwilli-
gung des Betroffenen unzulässig.

Diese Eckpunkte des Sozialdatenschut-
zes sollten allen beteiligten Institutionen 
bekannt sein und respektiert werden. Es 
ist Aufgabe der Jugendhilfe hierfür bei 
den anderen Institutionen das Bewusst-
sein zu schaffen, dass es um den Schutz 
des Vertrauens zwischen dem betroffenen 
jungen Menschen und der Fachkraft der 
Jugendhilfe geht. Ohne ein Mindestmaß 
dieses Vertrauens kann eine personale Hil-
febeziehung weder aufgebaut noch erhal-
ten werden. Sinnvollerweise sollten diese 
datenschutzrechtlichen Aspekte in ent-
sprechenden Kooperationsvereinbarun-
gen ebenfalls schriftlich fixiert werden.

3. Die Mitwirkung der Jugendhilfe 
im Jugendstrafverfahren

Aufgabe der Jugendhilfe im Strafverfah-
ren ist die Mitwirkung nach § 52 SGB VIII 
in Verfahren nach dem Jugendgerichts-
gesetz. Das Jugendamt hat in diesen Ver-
fahren frühzeitig zu prüfen, ob für den 
Jugendlichen oder jungen Volljährigen 
Leistungen der Jugendhilfe in Betracht 
kommen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII). In 
Haftsachen berichtet das Jugendamt be-
schleunigt über das Ergebnis der Nach-
forschungen (§ 38 Abs. 2 Satz 3 JGG) und 
den eventuellen Hilfebedarf. Diese früh-
zeitige Prüfung beziehungsweise die be-
schleunigte Berichterstattung durch die 
Jugendhilfe ist nur möglich, wenn diese 
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rechtzeitig Kenntnis von einem eingeleite-
ten Strafverfahren beziehungsweise von 
einer Haftvorführung erhält.

3.1 Informations- und Prüfungs- 
pflichten

Für die Polizei besteht eine Informati-
onspflicht gegenüber dem Jugendamt, 
wenn schon während der polizeilichen 
Ermittlungen erkennbar wird, dass Leis-
tungen der Jugendhilfe in Betracht kom-
men.4 Staatsanwaltschaft und Jugendge-
richt sind verpflichtet, so früh wie möglich 
das Jugendamt von allen eingeleiteten 
Verfahren gegen Jugendliche und Her-
anwachsende zu informieren.5 Bei Erlass 
eines Haftbefehls gegen Jugendliche/ 
Heranwachsende muss die Staatsanwalt-
schaft beziehungsweise der Haftrichter 
das Jugendamt unverzüglich nach § 72 
und 72a JGG zu unterrichten. Dies soll 
dazu beitragen, Haftalternativen aufzu-
zeigen, um dadurch eine Haftvermeidung 
oder eine Haftverkürzung zu erreichen.

Das Jugendamt hat besonders in den Fäl-
len drohender Untersuchungshaft frühzei-
tig zu prüfen, ob und wie erzieherisch auf 
den jungen Menschen eingewirkt werden 
kann, um durch Leistungen der Jugend-
hilfe eine Inhaftierung zu vermeiden, und 
zwar nicht nur durch Bereitstellung stati-
onärer Alternativen, sondern auch durch 
geeignete ambulante und teilstationäre 
Hilfen sowie Angebote anderer Leistungs-
träger.

Hierin sollen auch Angebote für junge 
Volljährige enthalten sein, denn auf sie 
findet ebenfalls § 72 a JGG Anwendung.

In Fällen von unter 16-jährigen Jugendli-
chen zwingt § 72 Abs. 2 JGG den Haftrich-

4 Siehe dazu die allgemein gültige Polizeidienst-
vorschrift (PDV 382).

5 § 38 Abs. 3 JGG, MiStra 32, JGG-Richtlinien.

ter zu einer einzelfallbezogenen Prüfung 
von Haftalternativen. Wenn entspre-
chende Alternativen vorbereitet worden 
sind, kann das Jugendamt Haftprüfungs-
termine anregen.

Es empfiehlt sich, die Verfahrensmodali-
täten fallunabhängig auf örtlicher Ebene 
zwischen den beteiligten Institutionen ab-
zusprechen.

3.2 Formen der Mitwirkung

Das Jugendamt ist nach § 52 Abs. 2 
SGB VIII verpflichtet, frühzeitig zu prü-
fen, ob für den Jugendlichen oder jungen 
Volljährigen Leistungen der Jugendhilfe 
in Betracht kommen. Es ist Aufgabe der 
Jugendhilfe und der Justiz, vielfältige Hil-
fen zu entwickeln, die dazu beitragen, die 
Diversion zu fördern und somit förmliche 
Strafverfahren zu vermeiden. 

Im Weiteren bringt das Jugendamt die 
erzieherischen, sozialen und jugendhilfe-
relevanten Gesichtspunkte als konkreten 
Prüfauftrag von Jugendhilfeleistungen 
zur Geltung. Handlungsleitend hierfür ist 
die Zielsetzung des SGB VIII. Vorausset-
zung dafür ist der persönliche Kontakt 
mit dem jungen Menschen, gegebenen-
falls den Personensorgeberechtigten und/
oder weiteren Bezugspersonen. Die Form 
und der Umfang der Mitwirkung sowie 
die Stellungnahme wird von den Erforder-
nissen des Einzelfalls bestimmt und hängt 
von der Mitwirkungsbereitschaft des Be-
troffenen ab.

Die Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren 
hat das Recht, an der Hauptverhandlung 
mitzuwirken. Dieses Recht ist eine Chan-
ce, Einfluss auf das Verfahren zu nehmen, 
darf aber nicht als Anwaltsfunktion miss-
verstanden werden. Es muss sich aus-
schließlich am Hilfeauftrag im Sinne des 
SGB VIII orientieren. Gemäß § 50 Abs. 3 
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JGG sind Ort und Zeit mitzuteilen. Dies 
soll so frühzeitig wie möglich geschehen. 
Nicht selten ist ein Strafverfahren gegen 
Jugendliche und Heranwachsende der 
einzige Ansatzpunkt, mit den Möglichkei-
ten der Jugendhilfe auf kritische Entwick-
lungen von jungen Menschen Einfluss zu 
nehmen.

Wenn aus Sicht des Jugendgerichts kon-
krete Anhaltspunkte für die Annahme 
vorliegen, dass von der Jugendhilfe im 
Strafverfahren weitere Aufklärung zur Ge-
winnung eines möglichst vollständigen 
Bildes von der Persönlichkeit, der Entwick-
lung und Umwelt des Betroffenen zu er-
warten ist und dadurch Art und Höhe der 
Sanktion maßgeblich beeinflusst werden 
können, hat das Gericht die Jugendhilfe 
im Strafverfahren ausdrücklich auf die Un-
verzichtbarkeit ihrer Teilnahme hinzuwei-
sen und die Anwesenheit zu begründen.6 
Umgekehrt besteht für die Jugendhilfe im 
Strafverfahren auch eine Begründungs-
pflicht, wenn sie aufgrund ihrer Einzelfall-
beurteilung anderer Auffassung ist und 
diesem Ersuchen nicht entsprechen will.7 

Auch bei den Fällen, in denen das Gericht 
nicht ausdrücklich auf die Unverzichtbar-
keit der Teilnahme der Jugendhilfe im 
Strafverfahren hinweist, sollte die Jugend-
hilfe den fachlichen Anspruch haben, 
nach Möglichkeit immer an der Verhand-
lung teilzunehmen. So ist gewährleistet, 
dass die sozialpädagogischen Gesichts-
punkte optimiert dargestellt werden. Eine 
schriftliche Berichterstattung alleine sollte 
eine persönliche Teilnahme nicht erset-
zen.

6 Ostendorf:§ 50 JGG, RdNr. 12; Brunner/Dölling: 
§ 38 JGG, RdNr. 8. 

7 Anmerkung: Diese Begründungspflichten die-
nen dazu, die jeweiligen Standpunkte deutlich 
herauszuarbeiten.

Die Berichte der Jugendgerichtshilfe dür-
fen nach herrschender Meinung in der 
Hauptverhandlung nicht nach § 256 StPO 
vom Richter verlesen werden.

Eine Nichtteilnahme widerspricht dem 
Grundgedanken der Betreuungskonti-
nuität.

An der Hauptverhandlung soll die Fach-
kraft der Jugendhilfe teilnehmen, die den 
jungen Menschen während des bisheri-
gen Verfahrens begleitet hat beziehungs-
weise begleiten wird. Dies erfordert eine 
Beratung mit dem jungen Menschen über 
Sinn und Zweck der Teilnahme. 

Falls aus unterschiedlichen Gründen kein 
Gespräch mit den Beschuldigten mög-
lich war, kann es jedoch sinnvoll sein, mit 
den jungen Menschen in der Verhandlung 
Kontakt aufzunehmen. Nicht selten beste-
hen in diesem Personenkreis Problemla-
gen, die erst durch ein Strafverfahren be-
kannt werden.

3.3 Betreuungskontinuität

Weisungen und Auflagen nach §§ 10 
und 15 JGG können durch Beschluss im 
vorläufig eingestellten Verfahren (§ 45, 47 
JGG) oder durch Urteil auferlegt werden. 
Die Jugendhilfe hat hierzu die Möglich-
keit, eigene und individuell ausgearbeite-
te Vorschläge zu unterbreiten, die die im 
JGG aufgeführten Weisungen und Aufla-
gen ergänzen. Ziel sollte sein, dem Gericht 
eine möglichst passgenaue Sanktion/Re-
aktion, abgestimmt auf die individuelle 
Lebenssituation der jungen Menschen, zu 
empfehlen. Dies bedeutet jedoch für die 
Jugenhilfe im Strafverfahren, dass sie ih-
ren Maßnahmenkatalog stetig weiterent-
wickeln muss.

Die Jugendhilfe im Strafverfahren über-
wacht die Durchführung von Weisungen 
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und Auflagen, soweit nicht die Bewäh-
rungshilfe dazu berufen ist (§ 38 Abs. 2 
Satz 5 JGG).

Sowohl § 52 Abs. 3 SGB VIII als auch § 38 
Abs. 2 JGG weisen ausdrücklich auf die 
Kontinuität der Betreuung während des 
gesamten Verfahrens hin. Der Anwesen-
heit in der Hauptverhandlung kommt hier 
eine größere Bedeutung zu, zumal die zu-
ständige Jugendhilfe im Strafverfahren 
mit den gesamten Lebensumständen der 
jungen Menschen vertraut ist. Eine Abwei-
chung von diesem Grundsatz der perso-
nellen Kontinuität kann zum Beispiel nicht 
mit einer bestimmten Entfernung zum zu-
ständigen Gericht begründet werden.

Der Kontakt ist auch während der U-Haft 
und des Strafvollzugs aufrechtzuerhalten, 
um die bereits bestehende Beziehung 
zwischen der Fachkraft der Jugendhilfe im 
strafrechtlichen Verfahren und dem jun-
gen Menschen sowie seiner Familie wei-
terzupflegen. Dabei gilt es klarzustellen, 
dass die Jugendhilfe weiterhin auch nach 
der Haft Ansprechpartner bleibt. Neben 
Beratung und Begleitung können auch 
bei Bedarf weitere Unterstützungsformen, 
beispielsweise Hilfen zur Erziehung, ange-
boten werden. 

Dabei ist eine enge Kooperation mit den 
Jugendstrafvollzuganstalten erforder-
lich, wie sie in § 4 Abs. 3 Buch IV Justiz-
vollzugsgesetz Baden-Württemberg de-
finiert ist. Im Erziehungsplan und für die 
Eingliederung nach der Entlassung sind 
die Erkenntnisse der Jugendhilfe im Straf-
verfahren und der Bewährungshilfe einzu-
beziehen.
Die zentrale Aufgabe, welche Hilfen ein 
junger Mensch benötigt um nach sei-
ner (vorzeitigen) Entlassung mit seinen 
Schwierigkeiten klarzukommen, ist auch 
in § 83 Buch IV Justizvollzugsgesetz Ba-
den-Württemberg festgelegt. Hier wird 

eine frühzeitige Zusammenarbeit der Ju-
gendstrafanstalt mit Institutionen und 
Personen, namentlich der Bewährungs-
hilfe aufgeführt. Eine Beteiligung der Ju-
gendhilfe im Strafverfahren im Vorfeld 
einer Entlassung ist in Anbetracht der vo-
rangegangenen Bemühungen, Aufwand 
und Kenntnisse zu empfehlen. 

Dafür ist jedoch eine Klärung erforderlich, 
welchen Stellenwert eine durchgehen-
de Betreuung haben könnte und wie die 
Jugendhilfe im Strafverfahren strukturell 
und personell ausgestattet sein muss, da-
mit sie an der Vermittlung und Entwick-
lung von nachsorgenden Maßnahmen 
mitwirken kann. 

Eine Vernetzung der Hilfesysteme und 
verbindliche Regelungen sind für eine ge-
lingende Kooperation unerlässlich.

3.4 Kooperation zwischen Jugendäm-
tern/Örtliche Zuständigkeit und Amts-
hilfe

Die Zuständigkeit für die Mitwirkung 
bleibt bis zum Abschluss des Verfahrens 
bei dem Jugendamt bestehen, welches 
bei Verfahrensbeginn zuständig war. 
Durch Umzug der Personensorgeberech-
tigten während eines laufenden Straf-
verfahrens in den Bereich eines anderen 
Jugendamtes kann die örtliche Zuständig-
keit für die spätere Gewährung von Leis-
tungen an diesen Träger übergehen.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit ei-
ner engen Kooperation der beteiligten 
Jugendämter. Wie beschrieben, ist wäh-
rend des gesamten Verfahrens eine per-
sonelle Kontinuität in der Betreuung 
fachlich und pädagogisch sinnvoll (siehe 
§ 52 Abs. 3 SGB VIII und § 38 Abs. 2 Satz 4 
JGG). Daher sollte das nach § 87 b SGB VIII 
zuständige Jugendamt grundsätzlich alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, im Rahmen 
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dieser Empfehlung selbst tätig zu werden. 
Es nimmt also den Kontakt mit dem jun-
gen Menschen auf, nimmt an der Haupt-
verhandlung teil, gewährleistet die er-
forderliche persönliche Betreuung und 
hält die Verbindung während des Vollzugs 
aufrecht. Soweit der Aufwand verhältnis-
mäßig ist, schließt dieses Arbeitsprinzip in 
der Konsequenz entsprechende Dienstrei-
sen mit ein.

In diesem Sinne ist auch die Kooperation 
im Rahmen von Amtshilfe zu bewerten: 
Eine ersuchte Behörde braucht Amtshil-
fe nach § 4 Abs. 3 SGB X nicht zu leisten, 
wenn sie die Amtshandlung nur mit ei-
nem wesentlich größeren Aufwand wahr-
nehmen könnte als die ersuchende Behör-
de (§ 4 Abs. 1, Nr. 5 SGB X).

Der zu leistende Aufwand definiert sich 
nicht anhand von Fahrtzeiten und so wei-
ter, sondern an dem zu leistenden Bera-
tungs- und Betreuungsaufwand im Sinne 
dieses Positionspapiers. Leistet die ersuch-
te Behörde aber Amtshilfe, hat die ersu-
chende Behörde unter Gewährleistung 
der datenschutzrechtlichen Bedingungen 
nach §§ 62, 64 und 65 SGB VIII alle erfor-
derlichen Unterlagen weiterzureichen, 
damit die ersuchte Behörde die Amtshilfe 
sachgerecht wahrnehmen kann.

Bei jungen Volljährigen die in Strafhaft 
eine Straftat begehen, wechselt die örtli-
che Zuständigkeit zum Jugendamt am Ort 
der JVA nach § 87 b Abs. 1, Satz 2 SGB VIII.
Dies steht nach unserer Auffassung in ei-
nem Widerspruch zur oben genannten 
Betreuungskontinuität. Daher sollte ge-
prüft werden, ob nicht das ursprünglich 
zuständige Jugendamt tätig wird.

3.5 Dokumentation und Statistik

Statistik kann nur auf sorgfältiger Doku-
mentation aufbauen. Die erforderliche 

Aktenführung soll Hilfeleistungen in den 
jeweiligen Handlungsschritten nachvoll-
ziehbar erkennen lassen. Der Ablauf des 
Hilfeprozesses erfordert ständige Aktua-
lisierung, die es ermöglicht, ihn jederzeit 
auf die Zielvorstellungen hin zu überprü-
fen.

Das Ergebnis soll einer Auswertung zu-
gänglich sein. Die daraus resultierenden 
Aussagen bilden die Basis für eine allge-
meine Informations- und Öffentlichkeits-
arbeit, die dem Handeln der Jugendhilfe 
die notwendige Transparenz gibt und da-
mit Prävention leistet.

Die Führung einer Statistik darf sich nicht 
ausschließlich an einer Verfahrensstatis-
tik orientieren, sondern muss eine dif-
ferenzierte Statistik sein, die den tat-
sächlichen Arbeitsaufwand darstellt. Sie 
sollte Daten und Fakten beinhalten, die 
Feststellungen zur Delinquenz Jugendli-
cher und Heranwachsender ermöglichen, 
möglichst bezogen auf eine Gemeinde, 
Stadtteil oder Planungsraum. In der Aus-
wertung einer Statistik sollten nicht nur 
quantitative Aussagen abgeleitet wer-
den können, sondern vielmehr könnte sie 
dazu beitragen, problematische Entwick-
lungen und Bedarfe aufzuzeigen, die im 
Rahmen der Jugendhilfeplanung im Sinne 
des § 80 SGB VIII relevant sein können.

3.6 Personelle und sachliche Ausstat-
tung

Nach § 72 SGB VIII werden nur pädagogi-
sche Fachkräfte eingesetzt, die eine ent-
sprechende Ausbildung haben und auf-
grund besonderer Kenntnisse in der Lage 
sind, im Jugendgerichtsverfahren mitzu-
wirken. Dabei unterliegen die Fachkräf-
te der Jugendhilfe im Strafverfahren auch 
der Überprüfung der persönlichen Eig-
nung nach § 72 a SGB VIII.
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Auch muss das Zusammenwirken ver-
schiedener Fachkräfte und die Mög-
lichkeit zum fachlichen Austausch mit 
anderen Kollegen (Teamarbeit) und Pra-
xisberatung/Supervision sichergestellt 
sein. 

Zur Aufgabenerfüllung bedarf es zum Ei-
nen einer angemessenen sachlichen und 
räumlichen Ausstattung, zum Beispiel 
um vertrauliche Gespräche zu ermögli-
chen. Zum Anderen benötigen die Zu-
ständigen die Möglichkeit der Fort- und 
Weiterbildung in ihrem Aufgabenfeld.

Weiterhin ist es aufgrund der besonde-
ren Erfordernisse bei der Arbeitserledi-
gung notwendig, die Arbeitszeit flexibel 
gestalten zu können8. Wegen der Ent-
wicklungen im Bereich der vermehrten 
Zuwanderung ab circa 2014 ist ein un-
problematischer Zugang und die Bereit-
stellung von adäquaten finanziellen Mit-
teln für Dolmetscher erforderlich.

3.7 Steuerungsverantwortung der  
Jugendhilfe nach § 36a SGB VIII

Die Formulierung des § 36a SGB VIII be-
tont die Eigenverantwortlichkeit der Ju-
gendhilfe für ihren Geltungsbereich (SGB 
VIII) auch gerichtlichen Entscheidungen 
gegenüber. 

Das Jugendgericht hat, wenn es Anord-
nungen der Hilfe zur Erziehung nach § 12 
JGG oder Anordnungen von Weisungen 
nach § 10 JGG trifft, keinen Anspruch da-
rauf, dass die Jugendhilfe diese Maßnah-
men umsetzt. § 36a SGB VIII macht die bis-
herige Gesetzeslage nochmals deutlich: 

8 Zum Beispiel: Hausbesuche, Begegnung  in Ju-
gendtreffs, Wahrnehmung von Gerichtstermi-
nen, Besuch in der Justizvollzugsanstalt, Teil-
nahme an interdisziplinären Arbeitskreisen, 
Kooperationsmöglichkeiten mit den Verfah-
rensbeteiligten usw.

Nur das Jugendamt kann entscheiden, ob 
diese Hilfe zur Erziehung oder die Weisung 
(sofern sie von der Jugendhilfe verantwor-
tet und finanziert werden muss) gewährt 
wird. Der Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe muss nur solche Hilfen bezahlen, 
über die er selbst entschieden hat. Das Ju-
gendgericht kann eine Hilfe zur Erziehung 
nach § 12 JGG nur dem jungen Menschen 
gegenüber anordnen, nicht gegenüber 
dem Jugendamt oder gegenüber dem 
Personensorgeberechtigten. Da diese Hilfe 
aber vom Jugendamt gewährt wird, muss 
der Jugendrichter ein Einvernehmen mit 
dem Jugendamt herbeiführen.

Um die Aufgabe des Jugendamtes der 
Mitwirkung in Verfahren nach dem Ju-
gendgerichtsgesetz fachlich angemessen 
wahrnehmen zu können, ist es notwen-
dig, dass das Jugendamt geeignete erzie-
herische Hilfen vorhält und im Bedarfsfal-
le gewährt.

Die in § 36a SGB VIII normierte Steue-
rungsverantwortung darf nicht als Inst-
rument zur Kostenersparnis missbraucht 
werden. Aufgabe der Jugendhilfe ist es 
auch hier Schrittmacher zu sein und An-
stöße für den weiteren Ausbau sinnvoller 
Hilfen und Angebote für straffällige junge 
Menschen zu geben. Einerseits muss es 
dabei um vermehrte Diversionsmöglich-
keiten durch entsprechende pädagogisch 
sinnvolle Angebote gehen, andererseits 
um passgenaue individuelle Hilfen für be-
lastete junge Menschen, welche ihnen 
helfen, ihre Lage zu verbessern und straf-
bares Handeln zu überwinden.

Notwendige erzieherische Hilfen müssen 
gewährt und in geeigneter Weise mit dem 
Jugendstrafverfahren verbunden wer-
den. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass 
Leistungen der Jugendhilfe keine funk-
tionellen Äquivalente zu strafrechtlichen 
Sanktionen darstellen, sondern auch in 
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Jugendstrafverfahren auf der Grundla-
ge einer Bedarfsfeststellung nach dem 
SGB VIII erbracht werden.

Keine Überschneidung mit der Jugend-
hilfe gibt es bei den Weisungen, Arbeits-
stunden zu leisten (§ 10 Abs. 1 S. 3 Nr. 4 
JGG bzw. der entsprechenden Auflage 
als Zuchtmittel nach § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 
JGG) oder am Verkehrsunterricht teilzu-
nehmen (§ 10 Abs. 1 S. 3 Nr. 9 JGG). Bei 
diesen Maßnahmen handelt es sich nicht 
um Aufgaben der Jugendhilfe nach § 2 
SGB VIII.

Das Jugendamt hat deshalb für diese Wei-
sungen keine Infrastruktur vorzuhalten; 
es hat weder die Gesamtverantwortung 
noch die Gewährleistungspflicht nach 
§ 79 SGB VIII für solche jugendhilfefrem-
den Aufgaben. Aber aus einer sozialpäd-
agogischen Perspektive heraus, vor allem 
bezüglich des Aspekts der Betreuungs-
kontinuität, erscheint es sinnvoll, dass 
die Jugendhilfe im Strafverfahren den-
noch bei diesen jugendhilfefremden Auf-
gaben involviert bleibt.9

Die Verantwortung, Angebote nach dem 
SGB VIII vorzuhalten, liegt beim öffentli-
chen Jugendhilfeträger. Zur Finanzierung 
von neuen Maßnahmen könnten aber bei-
spielsweise Modellprojekte als Anschubfi-
nanzierung genutzt werden, um sie nach 
erfolgreicher Modellphase dann in den 
Katalog der regelfinanzierten Jugendhilfe-
angebote aufzunehmen.

9 vgl. Kunkel „Steuerungsverantwortung des Ju-
gendamtes – § 36a SGB VIII – und eventuel-
le Auswirkungen auf das Jugendstrafverfah-
ren“, 5. Gesprächskreis Jugendhilfe ud Justiz am 
16.06.06 in der Sächsischen Landeszentrale für 
politische Bildung, Dresden.

4. Heranwachsende in der Jugend-
hilfe im Strafverfahren

Die Situation junger Menschen im Über-
gang vom Jugendlichen ins Erwachsenen-
alter stellt nicht nur die jungen Menschen 
selbst, sondern auch die mit ihnen befass-
ten Systeme vor besondere Herausforde-
rungen. 

Es erscheint uns deshalb wichtig, dass die 
Jugendhilfe im Strafverfahren zu den Be-
sonderheiten im Umgang mit diesem Per-
sonenkreis Position bezieht.

Insbesondere der immer wieder kehren-
den Diskussion, junge Volljährige bis zur 
Vollendung ihres 21 Lebensjahres grund-
sätzlich aus der Zuordnung der Jugend-
gerichtsbarkeit herauszulösen und dem 
allgemeinen Strafrecht zuzuordnen, ist 
entschieden entgegenzutreten.

4.1 Position zur Heranwachsenden Re-
gelung im Jugendgerichtsgesetz

Das Jugendgerichtsgesetz formuliert 
die Zielsetzung in § 2 Abs. 1 JGG seit 
01.01.2008 eindeutig: Jugendliche und 
Heranwachsende sollen keine neuen 
Straftaten mehr begehen. Der Gesetzge-
ber hat erkannt, dass dieses Ziel überwie-
gend nur durch erzieherische Mittel er-
reicht werden kann. Ausdrücklich wurde 
festgehalten, dass Rechtsfolgen und Ver-
fahren vorrangig am Erziehungsgedanken 
auszurichten sind. Eine präventiv orien-
tierte Kriminal- und Gesellschaftspolitik 
muss auf die Reduzierung von Risikofak-
toren zur Rückfälligkeit geprägt sein. Die-
se Risikofaktoren zeigen sich zum Beispiel 
durch mangelnde soziale Kompetenz, die 
ihren Ursprung in defizitärer Sozialisation, 
beziehungsweise Erziehung oder sozialer 
Benachteiligung haben kann. 
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In der alltäglichen Anwendung muss bei 
der Rechtssprechung und der Sanktions-
praxis nach dem Jugendgerichtsgesetz 
vor allem darauf geachtet werden, mit 
welchen Rechtsfolgen die soziale Integra-
tion der jungen Menschen am besten er-
reicht werden kann. Dies gilt insbesonde-
re für junge Menschen, die viele Straftaten 
begehen.

Nach der seit 1953 geltenden Regelung 
im JGG kommt bei einem zur Tatzeit Her-
anwachsenden Jugendstrafrecht zur An-
wendung, wenn „die Gesamtwürdigung 
der Persönlichkeit des Täters bei Berück-
sichtigung auch der Umweltbedingungen 
ergibt, dass er zur Zeit der Tat nach seiner 
sittlichen und geistigen Entwicklung noch 
einem Jugendlichen gleichstand, oder es 
sich nach der Art, den Umständen oder 
den Beweggründen der Tat um eine Ju-
gendverfehlung handelt.“10

Der Bundesgerichtshof hat dazu klarge-
stellt, dass die Anwendung von Jugend- 
oder Erwachsenenstrafrecht nicht in ei-
nem Verhältnis von Regel und Ausnahme 
steht.11 Es ist also in jedem Einzelfall indivi-
duell zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
zur Anwendung von Jugendstrafrecht 
vorliegen oder nicht.

Der kriminiologische, psychologische und 
soziologische Forschungsstand ist hierzu 
heranzuziehen. Aus den kriminologischen 
Analysen ist hervorzuheben, dass der 
Höhepunkt der episodenhaften Krimi-
nalität bei circa 25 Jahren liegt und sich 
beim überwiegenden Anteil der jungen 
Menschen im weiteren Lebenslauf gewis-
sermaßen „auswächst“. Darüber hinaus 
gleicht die Art der von Heranwachsenden 
begangenen Kriminalität eher Jugend- als 
Erwachsenenkriminalität.

10 So die Formulierung in § 105 Abs. 1 JGG.
11 Vgl. BGHSt 36, S. 37 ff.

Nach sozialwisssenschaftlichen Ergebnis-
sen befinden sich Heranwachsende auf der 
Suche nach einer eigenen, stabilen Identi-
tät, gewissermaßen in einer Phase der so-
zialen „Unreife“. Sie haben zwar frühzeitige 
erste sexuelle Erfahrungen, können mit 17 
Jahren „begleitet“ Autofahren und in man-
chen Kommunen mit 16 Jahren wählen, die 
wirklich entscheidenden Schritte sind aller-
dings diejenigen die in eine gewisse Unab-
hängigkeit und zu einer gewissen Stabilität 
im Lebenslauf führen.

Der Abschluss der Schulausbildung, der 
Einstieg in die Berufsausbildung und da-
mit der Schritt in die finanzielle Selbst-
ständigkeit haben sich beim überwiegen-
den Teil der Heranwachsenden deutlich 
über die Volljährigkeitsgrenze nach „oben“ 
verschoben. Es ist daher bei Heranwach-
senden eine der Kernaufgaben der Ju-
gendhilfe, die Gesamtwürdigung der 
Persönlichkeit des Täters im Rahmen des 
Verfahrens aus sozialpädagogischer Sicht 
fundiert zu begründen und darzustellen.

Eine regelhafte Anwendung von allge-
meinem Strafrecht auf Heranwachsende 
würde darüber hinaus zu der Paradoxie 
führen, dass dies für die Mehrzahl der ver-
urteilten Heranwachsenden eine Strafmil-
derung nach sich zöge.

Der Sanktionskatalog des JGG, insbeson-
dere die in den §§ 10 und 15 enthalte-
nen Weisungen und Auflagen, wäre nicht 
mehr anwendbar. Jedoch sind es beson-
ders diese Maßnahmen, wie zum Beispiel 
Sozialer Trainingskurs, persönliche Ent-
schuldigung oder Schadenswiedergut-
machung, die von den Tätern eine aktive 
Auseinandersetzung mit den Ursachen 
und Folgen der Tat verlangen.

Stattdessen würde beim überwiegenden 
Teil der Heranwachsenden eine Geldstrafe 
verhängt, die auch Dritte (z. B. die Eltern) 
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bezahlen könnten. Tatsächlich würde nur 
bei einem verschwindend geringen Teil 
der Heranwachsenden durch die Möglich-
keit der Ausnutzung des weiteren Rah-
mens von Freiheitsstrafe gegenüber Ju-
gendstrafe eine Verschärfung eintreten.

Dr. Ineke Pruin hat dargelegt, dass es kei-
ne überzeugenden Gründe für die re-
gelhafte Anwendung des allgemeinen 
Strafrechts auf Heranwachsende gibt.12 
Heranwachsenden wäre dadurch nicht 
nur der Zugang zu Jugendhilfeleistungen 
im Rahmen eines Strafverfahrens13 ver-
wehrt, sondern auch eine positive Spezi-
alprävention im Sinne des § 2 Abs. 1 JGG. 
Selbst der Sühnegedanke bliebe auf der 
Stecke, da wie oben dargestellt, meist nur 
eine Geldstrafe als strafrechtliche Folge 
droht und diese sich aufgrund fehlendem 
oder geringem Einkommen an der unte-
ren Grenze bewegt.

Für die Opfer von Straftaten ist es daher 
nachgerade zynisch, die Forderung der 
Herausnahme Heranwachsender aus dem 
Jugendstrafrecht als Verschärfung darzu-
stellen. 

Der Bundesgesetzgeber hat § 109 JGG 
mit Wirkung zum 01.01.2010 dahingehend 
geändert, dass nunmehr § 72a JGG zur 
„Heranziehung der Jugendgerichtshilfe in 

12 Vgl. Pruin 2006: Gereift nach 53 Jahren? Die 
Reformdebatte über die deutsche Heranwach-
sendenregelung;  Zeitschrift für Jugendkrimi-
nalrecht und Jugendhilfe 4/2006; S. 257-264; 
dies. 2007: Die Heranwachsendenregelung im 
deutschen Jugendstrafrecht. Jugendkriminolo-
gische, entwicklungspsychologische, jugendso-
ziologische und rechtsvergleichende Aspekte; 
Mönchengladbach: Forum.

13 Vgl. Riekenbrauk 2007: Straffällige Heranwach-
sende und Volljährigenreife nach § 41 SGB VIII; 
Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Ju-
gendhilfe 2/2007, S. 159-166.

Haftsachen“14 auch auf zur Tatzeit Heran-
wachsende anwendbar ist.

Zuvor galt der § 72a JGG nur für Jugendli-
che. Die Gesetzesänderung ist sinnvoll, da 
auch straffällig gewordene junge Volljähri-
ge bis zur Vollendung ihres 21. Lebensjah-
res Anspruch auf Jugendhilfeleistungen 
haben, wenn diese im Sinne des § 41 SGB 
VIII zur Persönlichkeitsentwicklung und 
zur eigenverantwortlichen Lebensführung 
geeignet und notwendig ist. Zwar sind die 
Regelungen der §§ 71 und 72 JGG, wo-
nach der Richter die Gewährung von Leis-
tungen nach dem SGB VIII anregen oder 
die einstweilige Unterbringung in einer 
Einrichtung der Jugendhilfe als Alternati-
ve zur Untersuchungshaft anordnen kann, 
weiterhin nur auf Jugendliche anwendbar, 
doch kann die Jugendhilfe jetzt auf die 
Gestaltung des Untersuchungshaftvoll-
zugs bei Heranwachsenden Einfluss neh-
men.

5. Öffentlichkeitsarbeit und Präven-
tion

Im Sinne des SGB VIII versteht sich die Ju-
gendhilfe als ein von den Hilfesuchenden 
(junge Menschen und deren Erziehungs-
berechtigte) gewünschtes und mitgestal-
tetes soziales Dienstleistungsangebot. Um 
dem auch bei der Mitwirkung im Jugend-
strafverfahren ausreichend Rechnung zu 
tragen, ist es erforderlich, dass Jugend-
hilfe bereits im Vorfeld der Einzelfallhilfe 
tätig wird, dies begründet sich auch aus 
dem Gesetzestext:

14  So die Formulierung in der Überschrift des 
§ 72a JGG. „Jugendgerichtshilfe“ ist eine Be-
grifflichkeit aus dem JGG. Das SGB VIII verzich-
tet bewusst auf diesen Begriff, um deutlich zu 
machen, dass die Mitwirkung in Verfahren nach 
dem JGG eindeutig im Verantwortungsbereich 
der Jugendhilfe liegt und nach den Grundsät-
zen des SGB VIII zu erfolgen hat.
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Nach § 13 SGB l sind die Leistungsträger 
„verpflichtet, im Rahmen ihrer Zuständig-
keit, die Bevölkerung über die Rechte und 
Pflichten“ nach dem Sozialgesetzbuch 
aufzuklären. Für die Jugendhilfe bedeutet 
dies, dass – unabhängig vom Jugendstraf-
verfahren – ihre Beratungs- und Unter-
stützungsangebote in der Öffentlichkeit 
bekannt sein müssen.

Jugendhilfe hat auch im Rahmen von Mit-
wirkungstätigkeiten im Jugendstrafver-
fahren die Aufgabe der Prävention. Das 
Ziel dieser Aufgabe wird durch § 1 SGB VIII 
bestimmt, wonach jeder junge Mensch 
„ein Recht auf Förderung seiner Entwick-
lung zu einer eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ hat.

Beim Thema „Mitwirkung im Jugendstraf-
verfahren/Jugendgerichtshilfe“ geht es 
vor allem darum, diejenigen Hilfen auf-
zuzeigen, die (spätestens) bei bekannt 
werden eines Strafverdachts gegen ei-
nen Strafmündigen ihm und den Eltern 
angeboten werden können. Im Sinne 
von Lebenswelt-, Alltagsorientierung 
und Partizipation sollten die Betroffe-
nen über die Rechtslage und die Ange-
botsstruktur der Jugendhilfe informiert 
sein. Dies kann über Prospekte, Faltblätter, 
Pressemitteilungen, Hintergrundberichte 
in Zeitungen oder im lokalen Rundfunk, 
aber auch durch Nutzung von digitalen 
Medien und mit Kooperationspartnern 
geschehen.15

15  Beispiele von Öffentlichkeitsarbeit und der 
Notwendigkeit der Kooperationspartnern siehe  
Arbeitshilfe Punkt 1. Mitwirkung der Jugendhil-
fe im Jugendstrafverfahren unter Präventions-
gesichtspunkten
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Kapitel II  
Arbeitshilfe – Mitwirkung und 
Anwendung der Aufgaben des 
Jugendamtes in Verfahren nach dem 
Jugendgerichtsgesetz
Diese Arbeitshilfe richtet sich an die Fach-
kräfte der öffentlichen und freien Träger 
der Jugendhilfe, die sich mit jungen Men-
schen (im Sinne des JGG Jugendlichen 
und Heranwachsenden) befassen, denen 
Straftaten zur Last gelegt werden. 

In Ergänzung zum Positionspapier, in dem 
grundlegende Aussagen über das Verhält-
nis von Jugendhilfe und Justiz gemacht 
werden, sind in den folgenden Kapiteln 
die Formen der Kooperation einzelfall-
bezogen (im Sinne des § 52 SGB VIII) und 
einzelfallübergreifend (im Sinne des § 81 
SGB VIII) dargestellt.

Zentraler Schnittpunkt der einzelfallbezo-
genen Kooperation ist die Mitwirkung in 
Verfahren nach dem Jugendgerichtsge-
setz. Sie ist eine gesetzliche Aufgabe der 
Jugendhilfe. Das SGB VIII ist Teil einer um-
fänglichen Sozialgesetzgebung. Diese als 
Dienstleistungen für den Bürger zu verste-
henden Gesetze haben jeweils eigene we-
sentliche Zielsetzungen, die sich konzepti-
onell auf die Ausgestaltung der jeweiligen 
Tätigkeiten auswirken.

So orientiert sich Jugendhilfe an dem 
Grundsatz, dass ihre Leistungen und Auf-
gaben stets „zugunsten junger Menschen 
und Familien“ (§ 2 SGB VIII) zu erbringen 
sind. Klärungsbedarf entsteht durch die 
unterschiedliche Interpretation dessen, 
was zugunsten der Adressaten der Ju-
gendhilfe gemäß § 1 Abs. 3 SGB VIII zu 
veranlassen ist oder was zugunsten von 
Dritten, wie zum Beispiel Justiz und Poli-
zei, als notwendig angesehen wird.

Diese Arbeitshilfe will dazu beitragen, vor 
allem im Bereich der einzelfallbezogenen 
Tätigkeiten zu mehr Klarheit zu kommen. 
Die fachliche Ausgestaltung dessen, was 
„zugunsten junger Menschen und (ihrer) 
Familien“ geeignet und notwendig ist, 
erfordert auch eine konkrete inhaltliche 
Auseinandersetzung vor Ort. Sie gelingt, 
wenn neben der einzelfallbezogenen zu-
sätzlich einzelfallübergreifende Kooperati-
on von Jugendhilfe, Polizei und Justiz ge-
pflegt wird.
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1. Mitwirkung der Jugendhilfe im 
Jugendstrafverfahren unter Präven-
tionsgesichtspunkten

Jugenddelinquenz ist ein Aspekt, der 
Jugendliche und ihre Sorgeberechtigten 
im Aufwachsen betrifft und der die Ent-
wicklung und das Aufwachsen teilweise 
massiv beeinträchtigen kann. Ziel der Prä-
ventionsarbeit aus Sicht der Jugendhil-
fe muss also sein, potentielle Gefährdun-
gen für die Zielgruppe zu erkennen und 
durch adäquate Angebote vorzubeugen.16 
Nach aktuellen Erkenntnissen und Stu-
dien gehört Jugenddelinquenz, zumin-
dest im Bagatellbereich, zu episodenhaf-
tem Handeln im Jugendalter. Daher kann 
bei Präventionsmaßnahmen aus Sicht der 
Jugendhilfe nicht Ziel sein, delinquentes 
Verhalten zu verhindern, sondern vorzu-
beugen.17

Hierbei ist zu beachten, dass Prävention 
im Bereich der Mitwirkungstätigkeiten im 
Jugendstrafverfahren nicht gesondert, 
sondern als Teil einer gesamtgesell-
schaftlichen Aufgabe verstanden wer-
den muss,  „(…) die vernetzt, interdis-
ziplinär, als Ressorts und Institutionen 
übergreifende Kooperation auf mehre-

16 Vgl. Bernd Holthusen, Sabrina Hoops, Die Kin-
der- und Jugendhilfe als zentraler Akteur und 
Kooperationspartner in der Prävention von 
Delinquenz in Kriminalitätsprävention im Kin-
des- und Jugendalter Perspektiven zentraler 
Handlungsfelder in Arbeitsstelle Kinder- und 
Jugendkriminalitätsprävention (Hrsg.): Krimi-
nalitätsprävention im Kindes- und Jugendalter. 
Perspektiven zentraler Handlungsfelder. Beiträ-
ge aus dem Fachforum „Kriminalitätsprävention 
im Kindes- und Jugendalter – erzieherische He-
rausforderung für alle beteiligten Institutionen“ 
im Rahmen des 18. Deutschen Präventionsta-
ges. München 2015, Band 13.

17 Vgl. Hans-Jürgen Kerner, Freiheit und Unfrei-
heit. Zum Verlauf der Karrieren von Straftätern. 
In: Rehn, Gerhard/Nanninga, Regina/Thiel, And-
reas, (Hrsg.): Freiheit und Unfreiheit. Arbeit mit 
Straftätern innerhalb und außerhalb, des Justiz-
vollzuges, Pfaffenweiler 2004, S. 3-52.

ren Ebenen erfüllt und umgesetzt werden 
muss: Auf lokaler/kommunaler Ebene, auf 
Landesebene, auf Bundesebene, auf in-
ternationaler/globaler Ebene. Sie braucht 
Spezialwissen und sollte evidenzbasiert 
erfolgen.“18

Im Kontext von Prävention trägt Diversi-
on (insbesondere Konfliktschlichtungsver-
fahren) zur Vermeidung von Kriminalisie-
rung und Stigmatisierung bei.19

Die Umsetzungen solcher Strategien ist 
eine umfassende Aufgabe, die ein ge-
meinsames, aufeinander abgestimmtes 
Handeln vor Ort im Sinne einer Vernet-
zung erfordert. Die im folgenden Kapitel 2 
dieser Arbeitshilfe beschriebenen Tätig-
keiten sind im Gesamtzusammenhang mit 
diesen Aussagen zu verstehen.

Kooperationspartner der öffentlichen Ju-
gendhilfe sind freie Träger der Jugendhil-
fe, Schulen, soziale Einrichtungen, Justiz, 
Polizei und so weiter, mit denen vernetzt 
auch eine vielfältige Öffentlichkeitsarbeit 
gelingen kann.

Eine gelingende Präventionsarbeit kann 
auch unter dem Gesichtspunkt Synergie-
effekte in Zusammenhang mit der Pflicht 
und Notwendigkeit der Öffentlichkeits-
arbeit, wie sie im Positionspapier un-
ter Punkt 5. „Öffentlichkeitsarbeit und 
Prävention“ aufgeführt wird, betrach-
tet werden. Mögliche Ausgestaltung von 

18 Wiebke Steffen, Ausgewählte Beiträge des 19. 
Deutschen Präventionstages, 12. und 13. Mai 
2014 in Karlsruhe, Forum Verlag Godesberg 
GmbH 2015, Seite 53-148, Seite 58, aus: Erich 
Marks & Wiebke Steffen (Hrsg.): Prävention 
braucht Praxis, Politik und Wissenschaft.

19 Im Sinne der kriminologisch erforschten „labe-
ling-approach“-Theorie besteht die Gefahr, dass 
Zuschreibungen wie „kriminell/gewalttätig“ sol-
ches Verhalten erst recht provozieren bzw. ne-
gativ verstärken und manifestieren. Der (junge) 
Mensch wird sozusagen seinem Ruf gerecht.
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Kooperationsformen und der Öffentlich-
keitsarbeit sind:

• Einrichtung von und Mitarbeit in inter-
disziplinären und regionalen Arbeits-
kreisen

• Initiierung und Durchführung gemein-
samer Projekte

• Gestaltung von Unterrichtseinheiten in 
Schulen

• Informationsveranstaltungen (z. B.  
Elternabende, Podiumsdiskussionen, 
Gespräche mit Jugendgruppen und  
Jugendhäusern)

• Bereitstellung von Informationsmateri-
alien (z. B. Internetauftritt, Faltblätter)

• Mitwirkung in sozialraumorientierten 
Arbeitsgemeinschaften (z. B. Stadtteil-
konferenzen).

• Präsenz und Nutzung von digitalen Me-
dien, Smartphone-Applikationen, Inter-
netauftritten20.

2. Der Zusammenhang von Leis-
tungsprüfung und Mitwirkung ge-
mäß § 52 SGB VIII

Das Jugendamt hat die Aufgabe gemäß 
§ 52 Abs. 1 SGB VIII nach Maßgabe der 
§§ 38 und 50 Abs. 3 Satz 2 JGG im Verfah-
ren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit-
zuwirken. Der Gesetzgeber schreibt vor, 
dass spätestens dann, wenn ein Straftat-
vorwurf bekannt wird, die Notwendigkeit 
einer Jugendhilfeleistung zu prüfen und 
ggf. anzubieten und/oder einzuleiten ist, 
wenn ein erzieherischer Hilfebedarf be-
steht. Diese als Mitwirkung bezeichnete 
Aufgabe ist eine Norm, die den allgemein 
gültigen Auftrag der Kinder- und Jugend-
hilfe, nämlich Hilfe zu leisten, konkretisiert.

20 „Mit Medien leben und lernen – Medienbildung 
ist Gegenstand der Kinder- und Jugendhilfe!“ 
Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft für 
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ; Arbeitsgemein-
schaft für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ, Berlin, 
04./05. Dezember 2014.

Die Mitwirkungsaufgabe beinhaltet ge-
mäß § 52 VIII eine Prüfungs- sowie eine 
Unterrichtungspflicht und eine Pflicht 
zur Gewährleistung der Betreuungs-
kontinuität. Die inhaltliche Ausgestal-
tung dieser Pflichten bezieht sich auf den 
gesamten Leistungskatalog des SGB VIII. 
Die Pflicht zur Prüfung, ob beziehungs-
weise welche Leistungen zu erbringen 
sind sowie die Pflicht zur Gewährleistung 
der Betreuungskontinuität beziehen sich 
auf das Binnenverhältnis zwischen Ju-
gendhilfe und ihren Adressaten (vorran-
gig: Jugendliche und ihre Eltern sowie 
junge Volljährige).

• Die Prüfungspflicht21 enthält die Auf-
gabe zu klären, ob beziehungsweise 
welche Leistungen der Jugendhilfe für 
den Jugendlichen oder jungen Volljäh-
rigen in Betracht kommen. Dies erfor-
dert auch eine Zusammenarbeit und 
Kooperation mit dem Allgemeinen So-
zialen Dienst, wenn die Bearbeitung 
nicht ohnehin in „Personalunion“ aus-
geführt wird. 

• Die Unterrichtungspflicht berührt die 
Kommunikation zwischen Jugendhilfe 
und Justiz. 
Sie normiert die Weitergabe der Infor-
mationen an die Justiz. Wenn Leistun-
gen der Jugendhilfe in Betracht kom-
men, bereits eingeleitet oder gewährt 
worden sind, sind Staatsanwaltschaft 
oder Gericht davon umgehend zu infor-
mieren, damit geprüft werden kann, ob 
diese Leistungen ein Absehen von der 
Verfolgung (§ 45 JGG) oder eine Einstel-
lung des Verfahrens (§ 47 JGG) ermög-
lichen.22

• Die Pflicht zur Betreuungskontinui-
tät gemäß § 52 Abs. 3 SGB VIII schreibt 

21 Siehe Arbeitshilfe Punkt 2.1 Eigene Prüfungs-
aufträge und Unterrichtungspflichten Dritter 
dem Jugendamt gegenüber.

22 siehe Arbeitshilfe, Punkt 2.3 Unterrichtung der 
Staatsanwaltschaft und des Gerichts.
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vor, dass sicherzustellen ist, dass der/die 
für die Wahrnehmung der Mitwirkungs-
aufgaben verantwortliche Mitarbeiter/
Mitarbeiterin den Jugendlichen/Heran-
wachsenden während des gesamten 
Verfahrens betreut.23

Das Jugendamt überprüft und ent-
scheidet auf der Grundlage des 
SGB VIII, ob auf dem Hintergrund der 
psychosozialen Situation des jungen Men-
schen beziehungsweise dessen Erzie-
hungsberechtigten Hilfen erschlossen, 
vermittelt oder gewährt werden können 
oder müssen. Im Mittelpunkt des Tätig-
werdens des Jugendamtes aus Anlass 
eines Strafverfahrens steht die Aufga-
be – soweit erforderlich – einen wie auch 
immer gearteten Hilfeprozess einzuleiten 
und zu begleiten. Dies ist in jedem Fall 
von eingeforderter Mitwirkung der einzu-
lösende eigenständige Prüfungsauftrag 
der Jugendhilfe.

Dieser Teil der Mitwirkung des Jugend-
amtes im Jugendgerichtsverfahren kann 
auch zur Entscheidungsfindung des Ge-
richts beitragen, indem die Fachkräfte 
der Jugendhilfe den bisherigen Entwick-
lungs- und Erziehungsverlauf, die mögli-
chen weiteren Schritte und die Hilfepers-
pektiven des jungen Menschen in enger 
Zusammenarbeit mit ihm und gegebe-
nenfalls den Erziehungsberechtigten zur 
Geltung bringen. Für die Justiz kann dies 
zur Folge haben, dass sie prüfen muss, ob 
sie auf strafrechtliche Maßnahmen ganz 
oder teilweise verzichten kann.

2.1 Eigene Prüfungsaufträge und Un-
terrichtungspflichten Dritter dem Ju-
gendamt gegenüber

Generell gilt: Wie bereits ausgeführt, hat 
das Jugendamt frühzeitig zu prüfen, ob für 

23 siehe Arbeitshilfe 2.10 Zuständigkeit/Amtshilfe. 

den Jugendlichen oder jungen Volljähri-
gen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht 
kommen (§ 52 Abs. 2 Satz 1 SGB VIII). Ins-
besondere in Haftsachen berichtet das Ju-
gendamt beschleunigt über das Ergeb-
nis der Nachforschungen (§ 38 Abs. 2 Satz  
JGG 3). Diese frühzeitige Prüfung bezie-
hungsweise beschleunigte Berichterstat-
tung ist nur möglich, wenn es rechtzeitig 
Kenntnis von einem eingeleiteten Straf-
verfahren erhält, das heißt wenn die Unter-
richtungspflichten Dritter gegenüber dem 
Jugendamt eingehalten werden.

Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht 
haben unterschiedliche Unterrich-
tungspflichten: Für die Polizei besteht 
eine Informationspflicht gegenüber dem 
Jugendamt, wenn schon während der po-
lizeilichen Ermittlungen erkennbar wird, 
dass Leistungen der Jugendhilfe in Be-
tracht kommen.24

Die Staatsanwaltschaft und das Jugend-
gericht sind verpflichtet, so früh wie 
möglich das Jugendamt von allen einge-
leiteten Verfahren gegen Jugendliche und 
Heranwachsende zu informieren.25 Bei Er-
lass eines Haftbefehls gegen Jugendliche/
Heranwachsende muss die Staatsanwalt-
schaft beziehungsweise der Haftrichter 
das Jugendamt unverzüglich gemäß § 72 
und 72 a JGG unterrichten.

2.1.1 Aufklärung und Beratung

Das Jugendamt hat gemäß SGB l (§ 13) 
gegenüber der Bevölkerung eine Aufklä-
rungs- und Informationspflicht. Jeder 
Bürger hat einen Anspruch auf Beratung 
gemäß § 14 SGB l. Darüber hinaus hat das 
Jugendamt im Hinblick auf das gesamte 
Aufgabenspektrum des SGB VIII einen all-
gemeinen Beratungsauftrag.

24 Siehe: Polizeidienstvorschrift (PDV) 382.
25 § 38 Abs. 3 JGG, MiStra 32, JGG-Richtlinien.
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Dies setzt eine offensive Haltung der so-
zialpädagogischen Fachkräfte voraus, um 
Jugendlichen, deren Erziehungsberech-
tigten und auch jungen Erwachsenen alle 
örtlich vorgehaltenen Hilfs- und Unter-
stützungsmöglichkeiten so anzubieten, 
dass diese über ihre Ansprüche gut infor-
miert sind und die Leistungen tatsächlich 
abrufen können. Durch gezielte Formen 
von Öffentlichkeitsarbeit sollen Betrof-
fene unter Einbeziehung ihrer Angehöri-
gen motiviert werden, sich eigeniniti-
ativ an die  Mitarbeiter Jugendhilfe zu 
wenden, um ihren Unterstützungsbedarf 
deutlich zu machen.

2.1.2 Die Tätigkeiten der Leistungs-
prüfung im Sinne des 2. Kapitels des 
SGB VIII

Wenn das Jugendamt vom Vorwurf einer 
Straftat bezüglich eines Minderjährigen 
oder jungen Volljährigen Kenntnis erlangt, 
wird es umgehend von sich aus tätig:
Grundsätzlich ist zu prüfen, ob dem be-
troffenen jungen Menschen Betreuung 
während des gesamten Verfahrens im Sin-
ne des § 52 Abs. 3 SGB VIII anzubieten ist. 
Unter Beachtung des Entwicklungsziels im 
Sinne des SGB VIII (Erziehung zur eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit) prüft das Jugendamt 
zunächst einmal, ob in dieser vorliegen-
den Situation die Notwendigkeit besteht, 
den jungen Menschen in seiner individu-
ellen und sozialen Entwicklung zu fördern 
und Benachteiligungen zu vermeiden 
oder abzubauen.

In diesem Zusammenhang müssen fol-
gende Fragen beantwortet werden: 

• Kann durch vermittelnde Tätigkeiten 
im Sozialraum ein Netzwerk geschaffen 
werden, das stabilisierend auf den jun-
gen Menschen wirken kann? 

• Können allgemeine Angebote der Ju-
gendhilfe außerhalb der Hilfen zur Er-
ziehung helfen, die Situation des jun-
gen Menschen zu verbessern?

• Besteht ein Beratungs- und/oder Un-
terstützungsbedarf der Eltern oder an-
derer Sorgeberechtigter im Sinne der 
§§ 27 ff SGB VIII?

• Gibt es gewichtige Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung gemäß 
§ 8a SGB VIII? 

• Benötigt der junge Volljährige eine Un-
terstützung gemäß § 41 SGB VIII? 

Ergibt die Prüfung einen Handlungsbe-
darf für die Jugendhilfe, muss als weite-
rer Schritt mit dem methodischen Instru-
ment der Hilfeplanung im Sinne des § 36 
SGB VIII die geeignete und notwendige 
Hilfe bereitgestellt werden. Dabei ist die 
ganze Palette der Jugendhilfeleistungen 
zu berücksichtigen (Jugendarbeit, Jugend-
sozialarbeit, Förderung der Erziehung in 
der Familie, Hilfen zur Erziehung, usw.).

Ergibt die Prüfung, dass Leistungen der 
Jugendhilfe nicht notwendig sind, so 
kann die Tätigkeit der Mitwirkung mit 
einer entsprechenden Mitteilung an die 
Justiz enden.

Grundsätzlich sollen der/die beschuldig-
te Jugendliche und seine/ihre Erziehungs-
berechtigten oder der Heranwachsende 
über die Aufgaben und Möglichkeiten der 
Jugendhilfe unterrichtet werden. Über 
konkrete Gesprächstermine sind die Erzie-
hungsberechtigten in der Regel mit dem 
Hinweis zu unterrichten, dass ihre Betei-
ligung gewünscht wird. Das Ziel ist es 
dabei, sie zu motivieren, an Beratungsge-
sprächen teilzunehmen, an der Betreuung 
mitzuwirken und sie in ihrer Verantwor-
tung zu stärken.
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Befindet sich der/die Jugendliche in Bezug 
auf seine Eltern in einer Not- und Konflikt-
lage, so ist gemäß § 8 Abs. 3 SGB VIII sei-
nem Wunsch nach Beratung ohne Kennt-
nis der Personensorgeberechtigten zu 
entsprechen. 

Wird an das Jugendamt von den Betroffe-
nen der Wunsch um Unterstützung und 
Begleitung während des Verfahrens her-
angetragen, ist dies ein Kriterium für eine 
weitergehende Mitwirkung. Diese Unter-
stützung ist eine Form der (Beratungs-) 
Leistung im Sinne des § 52 Abs. 2 in Ver-
bindung mit den ersten und zweiten Kapi-
teln des SGB VIII.

2.1.3 Begleitung und Beratung/Betreu-
ungskontinuität

Aus dem Grundsatz der Betreuungskon-
tinuität im Sinne des § 52 Abs. 3 SGB VIII 
ergibt sich die Notwendigkeit zur Anwen-
dung unterschiedlicher methodischer 
Arbeitsweisen zur Begleitung und Be-
ratung im Zusammenhang mit der Mit-
wirkungsaufgabe.

Die Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren 
bewegt sich in der Regel im Bereich der 
Individualhilfen. Im Mittelpunkt des Bera-
tungsinteresses steht der junge Mensch, 
der mit den Strafrechtsnormen in Konflikt 
gekommen ist. Die Erziehungsberechtig-
ten werden in unterschiedlichen Formen 
in den Beratungsprozess einbezogen. 
Sinnvoll können getrennt und gemeinsam 
geführte Gespräche sein, Beratungen in 
der Dienststelle, in der persönlichen Um-
gebung der Betroffenen oder an einem 
Ort, der für alle Beteiligten die Chance bie-
tet, sich einbezogen zu fühlen. Vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit den Be-
troffenen erfordert zudem professionellen 
Umgang mit Nähe und Distanz.

Wichtig sind genaue Absprachen und 
eindeutige Kontrakte über Ziele, Aufga-
ben, Befugnisse und beabsichtigte Vor-
gehensweisen. Aufsuchende Arbeitsan-
sätze und die so genannte Geh-Struktur 
der Sozialen Dienste unterstreichen die 
Aufgabe, sozialraumorientierte Hilfen 
anzubieten. 

Im Rahmen der Mitwirkung erfordert dies 
verschiedene Formen der Kontaktauf-
nahme.

Junge Menschen werden auf die unter-
schiedlichen Hilfs- und Mitwirkungsmög-
lichkeiten hingewiesen und motiviert, sich 
damit auseinander zu setzen. Bei der Kon-
taktaufnahme weist der Vertreter/die Ver-
treterin der Jugendhilfe auf den Vertrau-
ens- und Datenschutz hin.

Im Gespräch berät er/sie insbesondere 
über Rechte und Pflichten der Betroffenen 
sowie über

• Aufgaben und Möglichkeiten der Ju-
gendhilfe im Jugendstrafverfahren,

• Möglichkeiten der Einwirkung der Ju-
gendhilfe auf den weiteren Verfah-
rensablauf,

• Überprüfungs- und Unterrichtungs-
pflichten der Jugendhilfe gemäß § 52 
Abs. 2 SGB VIII,

• Möglichkeiten der Diversion und den 
üblichen Verfahrensablauf, 

• mögliche Rechtsfolgen und 
• die Unabhängigkeit der Jugendhilfe 

von Polizei und Justiz.



28

Jugendhilfe im Strafverfahren

2.2 Förderung der Diversion26 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass Ju-
gendkriminalität häufig ein entwick-
lungstypisches, größtenteils unentdeckt 
bleibendes Verhalten ist, das sich im wei-
teren Reifeprozess von selbst verliert, 
ist eine förmliche jugendstrafrechtliche 
Sanktion bei einer Vielzahl von jugendli-
chen und heranwachsenden Beschuldig-
ten entbehrlich. 

Nach § 52 Abs. 2 SGB VIII hat das Jugend-
amt frühzeitig zu prüfen, ob für den Ju-
gendlichen oder jungen Volljährigen 
Leistungen der Jugendhilfe in Betracht 
kommen und im positiven Falle die Staats-
anwaltschaft beziehungsweise das Ge-
richt entsprechend zu informieren, damit 
dort das Absehen von der Verfolgung 
(§ 45 JGG) oder eine Einstellung des Ver-
fahrens (§ 47 JGG) geprüft werden kann.

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz für 
Baden-Württemberg (LKJHG) benennt 
in § 12 die vorrangigen Ziele der Jugend-
hilfe. In § 12 Abs. 9 Satz 2 LKJHG heißt es: 
„Im Verfahren nach dem Jugendgerichts-
gesetz sorgt sie (die Jugendhilfe) dafür, 
dass Leistungen, die ein Absehen von der 
Verfolgung oder eine Einstellung des Ver-
fahrens ermöglichen … rechtzeitig ge-
währt werden“.

Die Diversionsrichtlinien des Landes 
Baden-Württemberg betonen ebenfalls, 
dass die Jugendhilfe hier im Rahmen ihres 
Auftrages in eigener Zuständigkeit tätig 
wird und prüft, ob weitergehende Hilfen 
nach dem SGB VIII einzuleiten sind.

26 Definition von Diversion: „ …dem Wortsinn 
nach: Umleiten, Abbrechen von Strafverfol-
gung zum frühestmöglichen Zeitpunkt.“, zitiert 
aus dem „Fachlexikon der sozialen Arbeit“, 8. 
Auflage 2016, herausgegeben vom Deutschen 
Verein für öffentliche und private Fürsorge.

Leistungen der Jugendhilfe sind somit 
auch im Rahmen der Diversion entspre-
chend des notwendigen Bedarfes zu er-
bringen. Wie im formellen Verfahren ist 
jedoch auch hier zu beachten, dass Ju-
gendhilfeleistungen keine funktionellen 
Äquivalente zu strafrechtlichen Sanktio-
nen darstellen, sondern auf Grundlage ei-
ner Bedarfsfeststellung nach dem SGB VIII 
erbracht werden.

Eine Vermischung justizieller Aufgaben 
mit solchen der Jugendhilfe ist zu vermei-
den. Die Jugendhilfe hat vielmehr den 
Transfer ihres Auftrags, nämlich die Prü-
fung der Notwendigkeit von Jugendhil-
feleistungen und – soweit erforderlich – 
die Einleitung eines Hilfeprozesses, in das 
Strafverfahren zu leisten.

Zu beachten ist, dass der jeweilige Be-
schuldigte dadurch nicht stärker belastet 
wird als im Falle einer Durchführung eines 
gerichtlichen Verfahrens mit förmlicher 
Verurteilung. Sollten daher intensive Leis-
tungen der Jugendhilfe aufgrund der all-
gemeinen psycho-sozialen Situation und 
des erzieherischen Bedarfs des Jugendli-
chen/jungen Volljährigen in Betracht kom-
men, die nur am Rande mit der Straftat in 
Zusammenhang stehen, so entspricht dies 
dem Jugendhilfeauftrag. Dies kann aber 
im Einzelfall bedeuten, dass die Hilfe nicht 
(nur) aus Anlass des Strafverfahrens ge-
währt wird, sich jedoch gleichwohl dafür 
eignet, von der weiteren Verfolgung ge-
mäß § 45 Abs. 2 JGG abzusehen.

Im Kontakt mit dem Beschuldigten kann 
sich ergeben, dass zwar keine Jugendhil-
feleistungen notwendig sind, aber seitens 
der Eltern oder anderer Stellen des sozi-
alen Nahbereichs in einer Art und Weise 
reagiert wurde, die das Absehen von der 
weiteren Strafverfolgung gemäß § 45 JGG 
oder die Einstellung des Verfahrens ge-
mäß § 47 JGG ermöglichen können.
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§ 45 Abs. 2 JGG spricht von „erzieheri-
schen Maßnahmen“, die ein Absehen 
von der Verfolgung ermöglichen. Erzie-
herische Maßnahmen im Sinne des JGG 
sind als jede Reaktion zu verstehen, die 
zur Erziehung des Beschuldigten oder aus 
Anlass einer Straftat von öffentlicher oder 
privater Seite durchgeführt wird und so-
mit nicht gleichzusetzen sind mit am er-
zieherischen Bedarf orientierten Hilfen 
(zur Erziehung) im Sinne des SGB VIII.

§ 45 Abs. 2 JGG räumt ebenso wie die Di-
versionsrichtlinien dem Täter-Opfer-Aus-
gleich einen besonderen Stellenwert ein. 
Gerade Konfliktschlichtungs-, Mediations- 
und außergerichtliche Tatausgleichsver-
fahren tragen in hohem Maße zur Zieler-
reichung des SGB VIII bei, Aufgaben 
zugunsten junger Menschen zu erfüllen.

Es ist Aufgabe der Jugendhilfe und der 
Justiz, solche Ansätze auszubauen und 
vielfältige neue Hilfen zu entwickeln, 
die dazu beitragen, die Diversion zu 
fördern und somit förmliche Strafver-
fahren zu vermeiden.

2.3 Unterrichtung der Staatsanwalt-
schaft und des Gerichts

Die Unterrichtungspflicht gemäß § 52 
Abs. 2 SGB VIII ist häufig mit der Rückmel-
dung an das Jugendgericht im Sinne des 
§ 52 Abs. 1 SGB VIII in Verbindung mit § 38 
JGG gekoppelt. Dem wird in der Regel 
durch Berichterstattung nachgekommen.

Vor dieser Berichterstattung kann bereits 
eine (Kurz-)Meldung an Staatsanwalt-
schaft und Gericht erfolgen, und zwar 
darüber, ob Jugendhilfeleistungen vor-
aussichtlich in Betracht kommen bezie-
hungsweise eingeleitet oder bereits ge-
währt werden.

Im Kontext der §§ 1 und 2 SGB VIII bringt 
das Jugendamt gemäß § 38 JGG die erzie-
herischen, sozialen und fürsorgerischen27 
Gesichtspunkte im Jugendstrafverfahren 
zur Geltung, soweit dies dem Zweck der 
Jugendhilfe entspricht (wie z. B. der po-
sitiven Auswirkung auf den Hilfeprozess). 
Voraussetzung hierfür ist der persönli-
che Kontakt mit dem jungen Menschen, 
gegebenenfalls seinen Personensorge-
berechtigten und/oder weiteren Bezugs-
personen. Die Form und der Umfang der 
Berichterstattung werden von den Er-
fordernissen des Einzelfalls bestimmt und 
hängen von der Mitwirkungsbereit-
schaft des Betroffenen ab. Dabei muss 
das Recht des Angeklagten, keine Anga-
ben zu machen, respektiert werden und 
darf im Bericht nicht negativ bewertet 
werden.

Eine Berichterstattung sollte zu folgenden 
Stichpunkten inhaltliche Aussagen enthal-
ten, die dem jungen Menschen im Bera-
tungsgespräch offen zu legen sind. Die 
Weitergabe an die Justiz ist mit ihm abzu-
stimmen:

• Personalien/Quellenangaben,
• Beschreibung/Erläuterung der Lebens-

lage des jungen Menschen (ggf. per-
sönliche und familiäre Situation, sozia-
les Umfeld/Freundeskreis, schulische/
berufliche/finanzielle Situation),

• Wiedergabe von Einstellung und Moti-
vation des jungen Menschen zum Tat-
vorwurf, zu seiner Selbsteinschätzung 
und gegebenenfalls zu den Auswirkun-
gen des Vorwurfes beziehungsweise 
der Tat, 

• Angaben, weshalb – (keine/welche) – 
Leistungen der Jugendhilfe eingeleitet/
gewährt werden,

27 Begrifflichkeit aus dem JGG, entspricht am 
ehesten dem Begriff „jugendhilferelevant“ 
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• Schlussfolgerungen aus fundierter sozi-
alpädagogischer Sicht,

• Prognose,
• Bewertung zur strafrechtlichen Verant-

wortung gemäß § 3 JGG bei Jugendli-
chen und gegebenenfalls Stellungnah-
me zu § 105 JGG bei Heranwachsenden. 
Es gehört zu den Kernaufgaben der Ju-
gendhilfe, die Gesamtwürdigung der 
Persönlichkeit des jungen Menschen im 
Rahmen des Verfahrens aus sozialpäda-
gogischer Sicht fundiert zu begründen 
und darzustellen,

• Stellungnahme und gegebenenfalls 
Vorschlag zu den zu ergreifenden Maß-
nahmen im Sinne des JGG. Dabei ist 
darauf zu achten, dass auf Begriffe wie 
„schädliche Neigungen“28, die aus der 
NS-Zeit stammen, sich aber noch im 
JGG finden, bewusst verzichtet wird.29

Die datenschutzrechtlichen Regelun-
gen des SGB VIII sind in der Berichter-
stattung gegenüber der Justiz zu berück-
sichtigen. Sozialdaten sind direkt beim 
Betroffenen zu erheben. Er ist über die 
Erhebung und Verwendung der Daten 
aufzuklären (§ 62 Abs.2 SGB VIII). Ohne 
Mitwirkung des Betroffenen ist eine Da-
tenerhebung nur erlaubt, wenn eine Er-
hebung beim Betroffenen nicht möglich 
ist oder die Berichterstattung eine Erhe-
bung bei anderen erfordert (§ 62 Abs. 3 
SGB VIII). Die Weitergabe der Daten ist mit 
dem Betroffenen abzustimmen.30

28 Für diesen Begriff könnte konkret die Begriff-
lichkeit „Rückfallgefahr für weitere erhebliche 
Straftaten“ verwendet werden.

29 Hierbei wird verwiesen auf den Beschluss zu 
TOP II.13. zur Neugestaltung des Tatbestand-
merkmals der schädlichen Neigungen in § 17 
Abs. 2 JGG, 87. Konferenz der Justizministerin-
nen und Justizminister 2016. 

30 Siehe auch Positionspapier 2.2 Datenschutz-
rechtliche Aspekte.

2.4 Haftentscheidungshilfe/Haftver-
meidungshilfe

Hierbei handelt es sich um Mitwirkungs-
verpflichtungen, die sich aus der Verbin-
dung von § 52 Abs. 1 SGB VIII mit § 72a 
JGG sowie für junge Volljährige auch aus 
§ 109 Abs. 1 JGG ergeben.

2.4.1 Unterrichtungspflichten Dritter

Polizei, Staatsanwaltschaft und Haftrichter 
sollen das Jugendamt in Haftsachen so 
früh wie möglich informieren.

§ 72a JGG: „Die Jugendgerichtshilfe ist 
unverzüglich von der Vollstreckung eines 
Haftbefehls zu unterrichten; ihr soll bereits 
der Erlass eines Haftbefehls mitgeteilt wer-
den. Von der vorläufigen Festnahme eines 
Jugendlichen ist die Jugendgerichtshilfe 
zu unterrichten, wenn nach dem Stand der 
Ermittlungen zu erwarten ist, dass der Ju-
gendliche gemäß § 128 der Strafprozess-
ordnung dem Richter vorgeführt wird.“ 
Der Termin der Vorführung vor dem Haft-
richter soll der Jugendhilfe im Strafverfah-
ren mitgeteilt werden.

2.4.2 Folgen für das Jugendamt

Das Jugendamt soll am Haftprüfungs-
termin teilnehmen. § 72a JGG bestimmt, 
dass das Jugendamt „so früh wie möglich“ 
durch Staatsanwaltschaft und Gericht, ge-
gebenenfalls durch die Polizei unterrichtet 
wird.31 Deshalb soll das Jugendamt darauf 
hinwirken, dass diesen Mitteilungspflich-
ten seitens der Justiz nachgekommen 
wird. Es soll dazu beitragen, Haftalter-
nativen aufzuzeigen, um dadurch eine 
Haftvermeidung oder eine Haftverkür-
zung zu erreichen.

31 Die Polizeidienstvorschrift (PDV) 382.
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Das Jugendamt hat besonders in den 
Fällen drohender Untersuchungshaft 
frühzeitig zu prüfen, ob und wie durch 
Leistungen der Jugendhilfe eine Inhaftie-
rung vermieden werden kann, und zwar 
nicht nur durch Bereitstellung stationärer 
Alternativen, sondern auch den Ausbau 
ambulanter Hilfen. Hierin sollen auch 
Angebote für junge Volljährige enthalten 
sein, denn auf sie findet ebenfalls, wie im 
§ 109 JGG ausgeführt, der § 72 a JGG An-
wendung. In Fällen von unter 16-jährigen 
Jugendlichen zwingt § 72 Abs. 2 JGG den 
Haftrichter zu einer einzelfallbezogenen 
Prüfung von Haftalternativen. Wenn ent-
sprechende Alternativen vorbereitet wor-
den sind, kann das Jugendamt Haftprü-
fungstermine anregen.

Nach § 71 JGG kann bis zur Rechtskraft 
des Urteils der Richter vorläufige Anord-
nungen über die Erziehung des Jugend-
lichen treffen oder die Gewährung von 
Leistungen nach dem Achten Buch Sozial-
gesetzbuch anregen. So kann eine einst-
weilige Unterbringung in einem geeig-
neten Heim der Jugendhilfe angeordnet 
werden, wenn dies auch im Hinblick auf 
die zu erwartenden Maßnahmen geboten 
ist, um den Jugendlichen vor einer weite-
ren Gefährdung seiner Entwicklung, ins-
besondere vor der Begehung neuer Straf-
taten, zu bewahren.

2.5 Hauptverhandlung

Aus der Verbindung von § 52 Abs. 1 
SGB VIII mit § 50 Abs. 3 JGG ergibt sich das 
Recht des Jugendamts, an der Hauptver-
handlung mitzuwirken. Dieses Recht ist 
eine originäre Aufgabe der Jugendhilfe im 
Strafverfahren. Die Mitwirkung ist nicht 
nur Aufgabe, sondern auch große Chance 
für die Jugendhilfe pädagogische Aspekte 
aufzuführen, dem jungen Menschen Bei-
stand zu bieten und als „Dolmetscher“ 
für den jungen Menschen aufzutreten. Die 

Teilnahme und Mitwirkung darf aber nicht 
als Anwaltsfunktion missverstanden wer-
den, sondern muss sich ausschließlich 
am Hilfeauftrag orientieren.

Gemäß § 50 Abs. 3 JGG sind Ort und Zeit 
der Hauptverhandlung mitzuteilen. Dies 
soll so frühzeitig wie möglich geschehen. 
Ob die Mitwirkung durch schriftliche Be-
richterstattung und/oder Teilnahme an 
der Hauptverhandlung stattfindet, ent-
scheidet sich durch die Einzelfallprüfung 
der Jugendhilfe im Jugendstrafverfahren.

Der Wunsch des Betroffenen zur Beglei-
tung bei der Hauptverhandlung soll be-
rücksichtigt werden.

Wenn aus Sicht des Jugendgerichtes 
konkrete Anhaltspunkte für die Annah-
me vorliegen, dass von der Jugendhilfe 
weitere Aufklärung zur Gewinnung eines 
möglichst vollständigen Bildes von der 
Persönlichkeit, der Entwicklung und Um-
welt des Betroffenen zu erwarten ist und 
dadurch maßgeblich Art und Höhe der 
Sanktion beeinflusst werden können, hat 
das Gericht die Jugendhilfe ausdrücklich 
auf die Unverzichtbarkeit ihrer Teilnahme 
hinzuweisen und die Anwesenheit zu be-
gründen. Umgekehrt besteht für die Ju-
gendhilfe auch eine Begründungspflicht, 
wenn sie aufgrund ihrer Einzelfallbeurtei-
lung anderer Auffassung ist und diesem 
Ersuchen nicht entsprechen will. Diese 
Begründungspflichten dienen dazu, die 
jeweiligen Standpunkte deutlich heraus-
zuarbeiten.

Das Jugendamt ist nicht generell ver-
pflichtet, an der Hauptverhandlung durch 
persönliche Teilnahme mitzuwirken. Je-
doch wie bereits im Positionspapier fest-
gehalten, sollte die Jugendhilfe aber den 
fachlichen Anspruch haben, nach Mög-
lichkeit immer an der Verhandlung teilzu-
nehmen. So kann gewährleistet werden, 
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dass die sozialpädagogischen Gesichts-
punkte optimiert dargestellt werden. Eine 
schriftliche Berichterstattung alleine kann 
aus fachlicher Sicht eine persönliche Teil-
nahme nicht ersetzen, schon alleine des-
wegen, weil neue Gesichtspunkte in der 
Hauptverhandlung zu Tage treten kön-
nen. Zudem widerspricht ein Fernbeiben 
dem Grundgedanken der Betreuungskon-
tinuität, wonach der Mitarbeiter des Ju-
gendamtes den jungen Menschen gemäß 
§ 52 Abs. 3 SGB VIII während des gesam-
ten Verfahrens betreuen soll.

Wenn die Entscheidung für eine Teilnah-
me fällt, dann soll an der Hauptverhand-
lung diejenige Mitarbeiter teilnehmen, 
der den jungen Menschen während des 
bisherigen Verfahrens begleitet hat bezie-
hungsweise begleiten wird. Falls dies aus 
personellen Gründen nicht möglich sein 
sollte, ist ein gründlicher Austausch und 
Übergabe des Einzelfalls angezeigt. Im 
Vordergrund steht das Hilfeangebot für 
die Betroffenen und deren Erziehungs-
berechtigte. Die Ausgestaltung erfordert 
eine Beratung mit ihnen über Sinn, Zweck 
und Erforderlichkeit einer Präsenz der Ju-
gendhilfe in der Hauptverhandlung.

Die Entscheidung des Jugendamtes über 
die Notwendigkeit einer Präsenz erfordert 
eine Abwägung zwischen Hilfeleistung 
im Sinne von Begleitung und Unterstüt-
zung der Betroffenen und Erforderlich-
keit im justiziellen Verfahren. Für eine Prä-
senz spricht, dass die bis zum Beginn der 
Hauptverhandlung gewonnenen Erkennt-
nisse, die daraus resultierenden Sichtwei-
sen sowie die Vorschläge, die sich in der 
Berichterstattung niederschlagen, erfah-
rungsgemäß vorläufigen Charakter haben. 
Es kann davon ausgegangen werden, dass 
sie sich durch Erkenntnisse, Eindrücke und 
Beobachtungen, die während der Haupt-
verhandlung gemacht werden, modifizie-
ren können. Daraus folgt die Möglichkeit, 

dass diese neuen oder modifizierten As-
pekte direkt in die laufende Verhandlung 
einfließen können. Jedoch ist auch hier-
bei zu berücksichtigen, dass die in § 38 
JGG genannten Gesichtspunkte nach der 
Prüfung der Erforderlichkeit im Sinne des 
SGB VIII einzubringen sind.

Wenn sich das Jugendamt für eine Prä-
senz im Strafverfahren entscheidet, ist 
zu beachten, dass es gemäß § 50 Abs. 3 
JGG auf Verlangen das Wort erhält und 
sich dadurch Gehör verschaffen darf.

Auch die Vorschriften in § 38 Abs. 2 und 3 
JGG bieten die Möglichkeit, in verschiede-
nen Phasen der Hauptverhandlung rele-
vante Aspekte für die Unterstützung der 
Betroffenen beziehungsweise des Hilfe-
prozesses einzubringen.

Wie im Positionspapier empfohlen, soll 
die Rolle als Dolmetscher und Unter-
stützer für den jungen Menschen bei 
Verhandlungsterminen durch die Mitar-
beiter der Jugendhilfe im Strafverfahren 
genützt werden. Der Grundsatz der Be-
treuungskontinuität gilt auch nach Been-
digung der Gerichtsverhandlung.32

2.6 Weisungen und Auflagen

Weisungen und Auflagen gemäß §§ 10 
und 15 JGG können durch Beschluss im 
vorläufig eingestellten Verfahren (§§ 45, 
47 JGG) oder durch Urteil auferlegt wer-
den. Sie sind „Maßnahmen“ der Justiz 
und beinhalten eine Delegation der Kon-
trollaufgaben an das Jugendamt. Dieser 
Kontrollauftrag hat den Inhalt, den von 
der Weisung/Auflage betroffenen jungen 
Menschen (und seiner Erziehungsberech-
tigten) darüber zu informieren und kon-
kret zu beraten, welche Weisungen und 
Auflagen als Tatfolgenreaktion in Betracht 

32 Siehe Arbeitshilfe Punkt 3.2 Formen der Mitwir-
kung.
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kommen können. Seine Bereitschaft zur 
Mitarbeit ist zu klären. Die Teilnahme am 
Sozialen Trainingskurs, die Durchführung 
des Täter-Opfer-Ausgleichs und die Be-
treuungsweisung sind nur im Einverneh-
men aller Beteiligten sinnvoll.

Das Jugendamt überwacht die Durchfüh-
rung von Weisungen und Auflagen, so-
weit nicht die Bewährungshilfe dazu beru-
fen ist (§ 38 Abs. 2 Satz 5 JGG).33

Werden Weisungen oder Auflagen nicht 
erfüllt, klärt das Jugendamt mit dem Be-
troffenen die Gründe.

Das Jugendamt regt die Änderung von 
Weisungen und Auflagen an, wenn dies 
aus pädagogischen Gründen angezeigt ist.

Hierbei ist eine Betreuungskontinui-
tät erforderlich, damit einzelfallbezogene 
und allgemeine Auswertungen von abge-
schlossenen Weisungen und Auflagen er-
möglicht werden können.34

Das Jugendamt hat die Möglichkeit, eige-
ne und individuell ausgearbeitete Vor-
schläge zu unterbreiten, die die im JGG 
aufgeführten Weisungen und Auflagen 
ergänzen. Für die ambulanten Maßnah-
men (Sozialer Trainingskurs, Betreuungs-
weisung, TOA, sozialpädagogisch betreute 
Arbeitsweisungen) sind von den verschie-
denen Fachgremien Standards entwickelt 
worden, die beachtet werden sollten.35

33  Auf örtlicher Ebene sind auch andere Abspra-
chen möglich, z. B., dass Arbeitsstunden direkt 
durch das Jugendgericht vermittelt und über-
wacht werden.

34 Siehe Arbeitshilfe 2.1.4 Begleitung und Bera-
tung/Betreuungskontinuität

35 Z.B. TOA-Standards die beschrieben sind in: 
„Qualitätskriterien für die Praxis des Täter-Op-
fer-Ausgleichs“ 5. Auflage (unverändert) Hrsg. 
Servicebüro für Täter-Opfer-Ausgleich und Kon-
fliktschlichtung/BAG TOA, Köln, 2000 sowie 
„Qualitätsstandards für ambulante Maßnah-
men nach dem Jugendgerichtsgesetz in Baden-
Württemberg“, Hrsg. LAG BW 1997. 

Ambulanten Maßnahmen wie Soziale Trai-
ningskurse, Anti-Aggressivitäts-Training, 
Täter-Opfer-Ausgleich, Leseweisung die 
im Rahmen von Weisungen vom Gericht 
auferlegt werden können, kreative sozi-
alpädagogische Präventionsangebote 
(z. B. „Angeleitetes Graffitisprayen“ o. ä.) 
können als wirksame Angebote genannt 
werden, um mit straffälligen jungen Men-
schen ihre Tat zu reflektieren und pädago-
gisch auf sie einzuwirken.

Beispielhaft wird hier das Konzept der 
Leseweisungen benannt, die anstatt 
von Arbeitsweisungen eingesetzt wer-
den können. Das Konzept wurde von der 
Jugendhilfe im Strafverfahren Dresden36 
konzipiert und von Studierenden der 
Hochschule für angewandte Wissenschaf-
ten München, Fakultät für angewandte 
Sozialwissenschaften, weiterentwickelt.37 
In Baden-Württemberg wird es von der 
Jugendhilfe im Strafverfahren im Rhein-
Neckar-Kreis seit 2014 angeboten.

Solche Angebote, die in der Zusam-
menarbeit von professionellen so-
zialpädagogischen Institutionen 
gemeinsam mit Vereinen, Polizei, Be-
ratungsstellen, Gesundheitshilfe und 
andere entstehen, sind sinnvoll und ef-
fektiv, da sie auch geeignet sind, mit den 
Betroffenen längerfristigen Kontakt zu 
halten, um so weitere Perspektiven mit ih-
nen zu entwickeln und umzusetzen. Von 
Vorteil sind laut Aussagen der Umfrage 
dabei gut geplante und funktionierende 
Netzwerke, sowie „kurze Genehmigungs-
wege“ für die Nutzung dieser Angebote. 

36 Mehr Informationen zum Konzept; Internetauf-
tritt der Jugendgerichtshilfe Dresden: http://
jugendgerichtshilfe.dresden.de/angebote/ver-
fahrensbezogen-angebot/buecherkanon.php

37  Mehr Informationen zum Konzept; Internet-
auftritt des Projektes „Kontextleseprojekt“ der 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
München: https://kontextleseprojekt.word-
press.com/2016/01/17/das-projekt/

http://jugendgerichtshilfe.dresden.de/angebote/verfahrensbezogen-angebot/buecherkanon.php
http://jugendgerichtshilfe.dresden.de/angebote/verfahrensbezogen-angebot/buecherkanon.php
http://jugendgerichtshilfe.dresden.de/angebote/verfahrensbezogen-angebot/buecherkanon.php
https://kontextleseprojekt.wordpress.com/2016/01/17/das-projekt/
https://kontextleseprojekt.wordpress.com/2016/01/17/das-projekt/
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Der zeitliche Aufwand für den Aufbau 
und die Pflege von solchen nachhalti-
gen Netzwerken sollte den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Jugend-
ämter als Ressource zur Verfügung 
gestellt werden.

2.7 Kontakt während der Untersu-
chungshaft und des Strafvollzugs

Der Kontakt ist auch während der Unter-
suchungshaft und des Strafvollzugs auf-
rechtzuerhalten. Die „Vorbereitung einer 
(möglichst vorzeitigen) Entlassung be-
ginnt spätestens mit dem ersten Tag der 
Inhaftierung“. Die Jugendhilfe im Strafver-
fahren kann dazu beitragen, dass Kontak-
te mit dem Elternhaus weiterhin bestehen 
bleiben und positive Verbindungen ge-
stärkt werden. Im Idealfall könnte ein Fa-
miliensystem auf eine Entlassung aus der 
Haft vorbereitet werden, etwa in Form ei-
nes Familienrates.

Auch im Falle einer Arrestverbüßung 
könnte eine Kontaktaufnahme sinnvoll 
sein, vor allem dann, wenn zuvor keine 
Kontaktaufnahme möglich war und nach 
dem Arrest Maßnahmen nach Weisung 
der Jugendhilfe im Strafverfahren umge-
setzt werden sollen.

Sowohl § 52 Abs. 3 SGB VIII als auch § 38 
Abs. 2 JGG weisen ausdrücklich auf die 
Kontinuität der Betreuung während des 
gesamten Verfahrens hin. Da diese Be-
treuung bis zur Beendigung der Rechts-
folgen aufrechterhalten werden kann, ist 
auch der beratende Kontakt während 
der Untersuchungshaft und des Straf-
vollzugs mit einbezogen.

Gemäß § 93 JGG hat der Vertreter der Ju-
gendhilfe den gleichen Status wie ein Ver-
teidiger beim Umgang mit dem inhaftier-
ten jungen Menschen (z. B. beim Besuch 
in der Haftanstalt).

Die Jugendstrafanstalten sind gehal-
ten, den Jugendämtern die Aufnahme 
eines jungen Menschen mitzuteilen. 
Das Jugendstrafvollzugsgesetz für Ba-
den-Württemberg sieht ausdrücklich die 
Zusammenarbeit mit den Trägern der öf-
fentlichen Jugendhilfe (insbesondere der 
Jugendhilfe im Strafverfahren) vor.

Sie sollen „in die Planung und Gestaltung 
der Erziehung im Vollzug einbezogen 
werden.“ Dies erfordert auch die Kontakt-
aufnahme und enge Kooperation mit den 
Sozialen Diensten im Strafvollzug, was ins-
besondere bei Vollzug von Jugendstrafe 
in freien Formen, als auch bei der Vorbe-
reitung einer Entlassung geboten ist. Die 
Strafanstalten teilen dem Jugendamt die 
beabsichtigte Entlassung eines Jugend- 
lichen/Heranwachsenden frühzeitig mit.

Eine gute Kommunikationsregelung ist 
hierbei unabdingbar. Die beiden unter-
schiedlichen Systeme der Jugendhilfe und 
des Strafvollzuges müssen sich hierbei mit 
Verständnis begegnen. Mit der JVA Adels-
heim wurde im Rahmen mehrerer überre-
gionaler Jahrestagungen „Jugendhilfe im 
Strafverfahren“ des KVJS-Landesjugend-
amtes gemeinsam ein Ablaufschema ent-
wickelt, das den Versuch darstellt, den In-
formationsaustausch zu verbessern.

2.8 Zusammenarbeit mit Alternativen 
zu Haft

In Baden-Württemberg gibt es folgen-
de Alternativen zu Untersuchungshaft 
nach § 72 JGG:
• Das Heinrich Wetzlar-Haus in Stuten-

see, Landkreis Karlsruhe und 
• Scout am Löwentor in der Landes-

hauptstadt Stuttgart 

als Einrichtungen zur einstweiligen ge-
schlossenen Unterbringung von männli-
chen Jugendlichen zur Vermeidung von 
Untersuchungshaft.
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Als zugelassene Einrichtungen nach § 7 
Justizvollzugsgesetzbuch IV. Buch als Ju-
gendstrafvollzug in freien Formen sind 
aktuell zwei Einrichtungen zugelassen:

• Projekt Chance in Creglingen-Frau-
ental, im Main-Tauber-Kreis unter der 
Trägerschaft des Christlichen Jugend-
dorfwerk Deutschland e. V. (CJD) mit 
Platz für 15 männliche junge Menschen 
und sieben Plätzen in der Bewährungs-
hilfe.

• Seehaus Leonberg im Landkreis Böb-
lingen unter Trägerschaft des See-
haus e. V. mit Platz für 15 männliche 
junge Menschen.

2.9 Ansprechpartner nach Beendigung 
des Strafverfahrens 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ju-
gendhilfe, die bis dahin für die Hilfege-
währung zuständig waren, bleiben auch 
nach Beendigung des Strafverfahrens 
für den jungen Menschen und gegebe-
nenfalls dessen Eltern Ansprechpartnerin/
Ansprechpartner. Oft entwickelt sich im 
Rahmen der Betreuung ein Vertrauensver-
hältnis, bisweilen bestärkt dadurch, dass 
die Betroffenen fachlich kompetente Hil-
festellung erfahren haben.

Ein weitergehendes Beratungsangebot 
soll daher dem jungen Menschen grund-
sätzlich unterbreitet werden. Dadurch 
kann zum Beispiel die Hilfestellung zur Be-
wältigung einer persönlichen Problemsi-
tuation, wie etwa Schulprobleme, Arbeits-
losigkeit oder Beziehungsstörungen in 
der Familie auch nach Beendigung der Tä-
tigkeit in Strafverfahren fortgeführt wer-
den. Fragen in Bezug auf Folgen aus dem 
Strafverfahren, aber auch Abklärungen, 
welche Auswirkungen abgeschlossene 
Weisungen und Auflagen haben, können 
eine Fortsetzung der Beratungsleistung 
erfordern. Hinsichtlich zivilrechtlicher For-

derungen, Kostenrechnungen, verkehrs-
behördlicher und ausländerrechtlicher 
Folgen und ähnliches sind die Rechtsbera-
tungen der Gerichte und Anwälte die ge-
eigneten Stellen zu einer umfassenderen 
Beratung (siehe Rechtsberatungsgesetz).

2.10 Zuständigkeit/Amtshilfe

Die örtliche Zuständigkeit des Jugendam-
tes für die Mitwirkung in Verfahren nach 
dem JGG ist in § 87b SGB VIII, die Voraus-
setzungen und Grenzen der Amtshilfe 
sind in § 4 SGB X geregelt.

Die Zuständigkeit im Sinne des § 87 b 
SGB VIII orientiert sich an der örtlichen Zu-
ständigkeit für Leistungen an Kinder, Ju-
gendliche, Eltern (§ 86 Abs. 1-4 SGB VIII) 
und für junge Volljährige (§ 86a Abs. 1 
und 3 SGB VIII). Dies ist sinnvoll, da im Zu-
sammenhang mit der Mitwirkung jeweils 
auch geprüft werden muss, ob Leistun-
gen der Jugendhilfe in Betracht kommen. 
Durch Umzug der Personensorgeberech-
tigten während eines laufenden Straf-
verfahrens in den Bereich eines anderen 
Jugendamtes kann die örtliche Zuständig-
keit für die spätere Gewährung von Leis-
tungen an diesen Träger übergehen.

Die Zuständigkeit für die Mitwirkung 
bleibt bis zum Abschluss des Verfahrens 
beim bisherigen Jugendamt bestehen. 
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit ei-
ner sehr engen Kooperation der beteilig-
ten Jugendämter. Ferner ist eine höchst 
mögliche Betreuungskontinuität wäh-
rend des gesamten Verfahrens wün-
schenswert (s. § 52 Abs. 3 SGB VIII und 
§ 38 Abs. 2 Satz 4 JGG). Gemäß § 38 Abs. 2 
letzter Satz JGG sich hat die Jugendhil-
fe auch (weiterhin) um diejenigen jungen 
Menschen zu kümmern, die Jugendstrafe 
in einer Haftanstalt verbüßen. Das Prinzip 
der Durchgängigkeit von Hilfen lässt es 
in der Regel nicht zu, diese Aufgabe von 
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anderen Jugendämtern per Amtshilfe ge-
mäß § 4 SGB X erledigen zu lassen.

Daher soll das nach § 87b SGB VIII zu-
ständige Jugendamt grundsätzlich alle 
Möglichkeiten ausschöpfen, im Rah-
men dieser Arbeitshilfe selbst tätig zu 
werden. Im Konkreten bedeutet dies, mit 
dem jungen Menschen Kontakt aufzuneh-
men, an der Hauptverhandlung teilzu-
nehmen, gegebenenfalls die erforderliche 
persönliche Betreuung zu gewährleisten 
und während des Vollzugs Verbindung zu 
halten. Dies schließt die entsprechenden 
Dienstreisen mit ein.
Die Erfüllung der Aufgaben gemäß § 52 
SGB VIII im Sinne dieser Arbeitshilfe stellt 
regelmäßig so hohe Anforderungen, dass 
sie von einer Mitarbeiterin/einem Mitar-
beiter eines „fremden“ Jugendamtes, das 
in Amtshilfe tätig würde, nur unter we-
sentlich erschwerten Bedingungen und 
mit einem unverhältnismäßigen und zu-
sätzlichen Aufwand zu erfüllen wären. 

Demnach braucht die ersuchte Behörde 
Amtshilfe in der Regel gemäß § 4 Abs. 3 
SGB X nicht zu leisten. Sie hat allerdings 
– wird sie um Amtshilfe gebeten – vor ei-
ner eventuellen Ablehnung zu prüfen, 
ob die ersuchende Behörde die Amts-
handlung nur mit dem beschriebenen 
wesentlich größeren Aufwand wahrneh-
men könnte als die ersuchte Behörde (§ 4 
Abs. 1, Nr. 5 SGB X). Bestätigt die Prüfung 
diesen Sachverhalt, ist Amtshilfe zu leis-
ten. In diesem Fall hat die ersuchende 
Behörde hierfür alle erforderlichen Un-
terlagen unter Gewährleistung der daten-
schutzrechtlichen Bedingungen gemäß 
§§ 62, 64 und 65 SGB VIII weiterzureichen, 
damit die ersuchte Behörde die Amtshilfe 
sachgerecht wahrnehmen kann.38

Das folgende Ablaufschema zeigt auf, wie 
die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Beteiligten strukturiert ist: 

38 Siehe dazu im Positionspapier Punkt 2.2 Datenschutz-
relevante Aspekte.
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2.11 Ablaufschema – Zusammenarbeit der Beteiligten

Stadt Karlsruhe, Stand: März 2016, Grafik: C. Streeck, F. Vorreiter
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3. Besonderheiten Heranwachsende 
im Jugendstrafrecht39

Für Heranwachsende gilt das materielle 
und formelle Jugendstrafrecht mit Ein-
schränkungen (§§ 105 bis 112 JGG) und 
richtet sich verfahrensmäßig nach § 109 
JGG. 

Wichtig: Eine Entscheidung, ob Jugend- 
oder Erwachsenenstrafrecht anzuwen-
den ist, ist in jedem Fall eigenständig nach 
§ 105 JGG zu prüfen.

Insbesondere eine Stellungnahme zu Ab-
satz 1 Ziffer 1 „... wenn die Gesamtwür-
digung der Persönlichkeit des Täters bei 
Berücksichtigung auch der Umweltbe-
dingungen ergibt, dass er zur Zeit der 
Tat nach seiner sittlichen und geistigen 
Entwicklung noch einem Jugendlichen 
gleichstand“ gehört zu den Kernkompe-
tenzen der Jugendhilfe im Strafverfahren.

39 Vgl. hierzu auch: Dr. Pruin, Ineke 2007: „Die Her-
anwachsendenregelung im deutschen Jugend-
strafrecht – Jugendkriminologische, entwick-
lungspsychologische, jugendsoziologische und 
rechtsvergleichende Aspekte“; Mönchenglad-
bach: Forum 2007 

Hilfreiche Kriterien für eine fundierte 
Aussage zu dieser Fragestellung sind die 
aus einer Untersuchung von Esser/Fritz/
Schmidt von 1991: 

Weitere wichtige Anhaltspunkte für die 
Einschätzung des Entwicklungsstan-
des sind die Lebensumstände in denen 
die Persönlichkeitsentwicklung erfolgt ist. 
War der junge Mensch über einen länge-
ren Zeitraum negativen Einflüssen ausge-
setzt, muss mit einer Entwicklungs- und 
Reifeverzögerung gerechnet werden. Bei-
spiele für solche Lebensumstände können 
unter anderem sein.

• Suchtmittelabhängigkeit (auch der  
Eltern),

• physische und/oder psychische Gewal-
terfahrungen,

• Verlust tragfähiger und/oder kultureller 
Netze,

• fehlende Anerkennung, fehlende Zu-
kunftsperspektiven.

Reifekriterien Unreife Kriterien

• Realistische Lebensplanung
• Eigenständigkeit im Verhältnis zu den 

Eltern
• Eigenständigkeit im Verhältnis zu 

Gleichaltrigen
• Ernsthafte Einstellung zu Arbeit und 

Schule
• Äußerer Eindruck
• Realistische Alltagsbewältigung
• Gleichaltrige oder ältere Freunde
• Bindungsfähigkeit
• Integration von Eros und Sexus
• Konsistente, berechenbare Stimmungs-

lage

• Leben im Augenblick
• Starkes Anlehnungsbedürfnis und Hilf-

losigkeit
• Spielerische Einstellung zu Arbeit und 

Schule
• Tagträumen, abenteuerliches Handeln, 

Hineinleben in selbstwerterhöhende 
Rollen

• Überwiegend jüngere Freunde
• Labilität in den mitmenschlichen Bezie-

hungen oder Beziehungsschwäche
• Jugendlicher Stimmungswechsel ohne 

adäquaten Anlass 
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Übergangsprozesse im Jugend- und Er-
wachsenenalter sind mit einer Reihe von 
Anforderungen an den jungen Menschen 
verbunden. Es ist ein wichtiger Lebensab-
schnitt, indem sie Bildungsentscheidun-
gen treffen müssen, stabile Peer- und Part-
nerbeziehungen entstehen, die Ablösung 
vom Elternhaus sowie der Aufbau eines ei-
genen Haushalts realisiert werden soll. 

Solche Übergangsprozesse sind in den 
letzten Jahrzehnten zunehmend brüchi-
ger geworden und gestalten sich oftmals 
langwieriger. Experten gehen vor diesem 
Hintergrund davon aus, dass sich diese 
Entwicklungsphase deshalb bis mindes-
tens zum 25. Lebensjahr verlängert hat. 
Daher sind auch bei einem 20-jährigen 
meist Entwicklungskräfte noch in einem 
größeren Umfang wirksam. Dem kommt 
insoweit besondere Bedeutung zu, da der 
BGH darauf hingewiesen hat, dass „Ent-
wicklungskräfte noch in einem größerem 
Umfang wirksam sein müssen.“

3.1 Jugendverfehlungen

Der Bundesgerichtshof hat zwei wich-
tige grundsätzliche Entscheidungen zur 
Auslegung der Begrifflichkeit „Jugend-
verfehlung aus dem § 105 Abs. 1, Ziffer 2 
JGG40 getroffen:

• Ein Jugendverfehlung ist bei keinem 
Tatbestand von vornherein oder da-
durch ausgeschlossen, dass auch Er-
wachsene solche Taten begehen

• Auch Verbrechen (im Sinne des § 12 
StGB) und andere schwere Delikte kön-
nen phänomenologisch eine Jugend-
verfehlung sein, entscheidend ist der 
Entstehungszusammenhang und die 
Ausführung der konkreten Tat

40  „(…) es sich nach der Art, den Umständen oder 
den Beweggründen der Tat um eine Jugend-
verfehlung handelt. (…)“ § 105 Abs.1 Ziffer 2.

Beispiele für Beweggründe, die für eine 
Jugendverfehlung sprechen, sind: 
Leichtsinn, Spontanität, Imponiergeha-
be, erhöhte Anpassungs- und/oder Ge-
horsamsbereitschaft, insbesondere bei 
Gruppendelinquenz oder erwachsenen 
Mittätern, mangelnde Beherrschung und 
Weitsicht in die Konsequenzen des eige-
nen Handelns.

Stichworte aus der Rechtsprechung, die 
als Begleitumstände zur Anwendung von 
Jugendstrafrecht, unabhängig vom gene-
rellen Reifegrad, vor dem Hintergrund Ju-
gendverfehlungen, geführt haben:

• Äußeres Erscheinungsbild und Beweg-
gründe.

• In der Tat zeigt sich ein Mangel an 
Ausgeglichenheit, Besonnenheit und 
Hemmungsvermögen oder Verantwor-
tungsbewusstsein

• Falsch verstandene Kameradschaft, „Ka-
valierspflicht“ oder das Bestreben, den 
Helden zu spielen

• Überschätzung der eigenen Leistungs-
fähigkeit

• Geltungsstreben
• Jugendlicher Leichtsinn, Unüberlegt-

heit
• Delikte, die weniger vom Verstand als 

umgekehrt vom Gefühl bestimmt sind41

4. Kooperationsvereinbarungen, 
Fallkonferenzen und Sozialdaten-
schutz

Die in Jugendstrafverfahren beteiligten 
Institutionen sind auf eine gute Zusam-
menarbeit angewiesen. Wie im Positions-
papiers erläutert und in der Darstellung 
von Prof. Dr. Thomas Trenczek (Zweispu-
rigkeit der öffentlichen Sozialkontrolle von 

41 Vgl. Pruin 2006: Gereift nach 53 Jahren? Die Re-
formdebatte über die deutsche Heranwachsen-
denregelung; Zeitschrift für Jugendkriminal-
recht und Jugendhilfe 4/2006; S. 257-264.
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jungen Menschen) dargestellt wird, un-
terscheiden sich Jugendhilfe und Justiz in 
den Zugangswegen zu den betroffenen 
jungen Menschen, den Mitteln, den Me-
thoden, den Handlungsmaximen und so-
gar im Ziel. Dennoch müssen beide konst-
ruktiv zusammenarbeiten.

Im Juni 2013 hat die Jugend- und Famili-
enministerkonferenz den Beschluss ge-
fasst, das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend zu bitten, 
im Benehmen mit dem Bundesjustizmi-
nisterium klarstellende Regelungen zu be-
hördenübergreifender Zusammenarbeit 
im Jugendgerichtsgesetz und korrespon-
dierend im SGB VIII als Grundlage für die 
Entscheidung über ein legislatives Tätig-
werden vorzulegen. Auch auf der Ebene 
der Bundesländer ist dies Thema. Unter 
Federführung des Justizministeriums Ba-
den-Württemberg wurde 2015 eine Ar-
beitsgruppe „Behördenübergreifende Zu-
sammenarbeit in Jugendstrafverfahren“ 
installiert. Bis zum Redaktionsschluss die-
ser Arbeitshilfe lagen aber weder von der 
Bundes- noch von der Landesebene ent-
sprechende Empfehlungen vor. 

Auf der Arbeitsebene vor Ort existieren 
jedoch bereits vielfältige Formen der be-
hördenübergreifenden Zusammenarbeit 
und es findet eine stetige Weiterentwick-
lung statt. Insofern ist es auf der örtlichen 
Ebene unabdingbar dies gut geklärt zu 
haben.

4.1 Fallkonferenzen

Einzelfallübergreifende Kooperationen 
sollten flächendeckend weiterentwickelt 
werden. Sie dienen der gemeinsamen Ab-
stimmung und sollen aufeinander bezo-
gene Verfahrensweisen optimieren, um 
Konflikte möglichst zu vermeiden oder 
generelle Lösungsmöglichkeiten für Kon-
fliktfälle zu bieten. Nur so können Missver-

ständnisse und divergierende Auffassun-
gen besprochen und korrigiert werden. 
Wenn jede Institution um die Grenzen 
und Möglichkeiten der jeweils anderen 
weiß, kann Kooperation besser gelingen. 
Dabei ist es wichtig Rollenklarheit zu wah-
ren und die unterschiedlichen Aufgaben 
und Zielsetzungen zu respektieren. Bei 
einzelfallübergreifenden Kooperationsge-
sprächen sollte auch die Mitwirkung der 
Jugendrichterinnen und Jugendrichter 
möglichst verbindlich vorgesehen wer-
den. Es empfiehlt sich, die Eckpunkte der 
einzelfallübergreifenden Kooperation 
schriftlich festzuhalten.

Einzelfallbezogene Kooperationsge-
spräche oder sogenannte Fallkonferen-
zen als behörden- und ressortübergrei-
fende Fachgespräche über auffallend 
delinquente junge Menschen sind eben-
falls zunehmend verbreitet. Hierbei geht 
es um gegenseitige Information der be-
teiligten Institutionen und Abstimmung 
von Handlungsschritten und Maßnahmen 
für den betroffenen jungen Menschen wie 
zum Beispiel Einleitung von Jugendhilfe-
leistungen oder auch polizeilicher Initia-
tiven. Jugendrichterinnen und Jugend-
richter können wegen der richterlichen 
Unabhängigkeit an solchen Fallkonferen-
zen nicht teilnehmen. Im Einzelfall kann 
der Teilnehmerkreis neben den unmit-
telbar im Jugendstrafverfahren beteilig-
ten Institutionen erweitert werden um 
Einrichtungen und Personen, die mit dem 
jungen Menschen in Kontakt stehen und 
deren Anwesenheit zum zielgerichteten 
Austausch beiträgt (z. B. Ausländerbehör-
den, Schulsozialarbeiter, Streetworker).

4.2 Sozialdatenschutz

Fallkonferenzen können selbstverständ-
lich nur im Rahmen der geltenden Rege-
lungen zum Sozialdatenschutz durch-
geführt werden. Ganz entscheidend sind 
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hierbei die Bestimmungen des SGB VIII 
und des SGB X für die Jugendhilfe. Eine 
Datenübermittlung durch die Jugend-
hilfe im Rahmen solcher Fallkonferen-
zen darf nach § 67b SGB X nur mit Ein-
willigung des Betroffenen erfolgen. Ein 
junger Mensch ist mit Vollendung des 15. 
Lebensjahres datenschutzrechtlich eigen-
ständig handlungsfähig, sofern er in der 
Lage ist, die Tragweite seiner Handlung zu 
verstehen. Eine Einwilligung ist in einem 
solchen Fall beim jungen Menschen ein-
zuholen, ansonsten bei seinen Personen-
sorgeberechtigten.

Qualifizierte Einwilligungserklärungen 
bedürfen der Schriftform und sind vor der 
Fallkonferenz nach ausführlicher Infor-
mation durch die Jugendhilfe zum Zweck 
der Datenübermittlung einzuholen. Auf 
die Folgen einer Verweigerung ist hinzu-
weisen. Wirksam ist die Einwilligung nur, 
wenn sie auf der freien Entscheidung des 
Betroffenen beruht sowie klar schriftlich 
benennt, wer mit wem welche Art von Da-
ten zu welchem Zweck austauscht. Sofern 
keine Einwilligung vorliegt, können nach 
§ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X Daten übermittelt 
werden, soweit dies „für die Erfüllung der 
Zwecke, für die sie erhoben worden sind 
oder für die Erfüllung einer gesetzlichen 
Aufgabe der übermittelnden Stelle nach 
diesem Gesetzbuch …“ erforderlich ist. 
Eingeschränkt wird diese Befugnis durch 
§ 64 Abs. 2 SGB VIII, wenn dadurch der Er-
folg einer zu gewährenden (Jugendhilfe-)
Leistung in Frage gestellt würde.

Anvertraute Daten dürfen nach § 65 
SGB VIII nur mit Einwilligung des Betroffe-
nen im Rahmen von Fallkonferenzen wei-
ter gegeben werden. 

Die Bestimmungen zum Datenschutz 
in der Jugendhilfe, die uneingeschränkt 
auch bei der Mitwirkung in Jugendstraf-
verfahren gelten, sollen den Schutz des 

Vertrauens zwischen dem betroffenen 
jungen Menschen und der Fachkraft der 
Jugendhilfe sichern. Ohne ein Mindest-
maß dieses Vertrauens kann eine persona-
le Hilfebeziehung weder aufgebaut noch 
erhalten werden.

In manchen Fallkonferenzen nehmen die 
betroffenen jungen Menschen (und ihre 
Personensorgeberechtigten) selbst teil. In 
diesem Fall sind sie auch selbst „Herr“ ih-
rer Daten, das heißt sie bestimmen, wel-
che Daten ausgetauscht werden. Auch 
hier muss die Jugendhilfe die jungen 
Menschen im Vorfeld der Fallkonferenz 
über Sinn und Zweck aufklären und Sorge 
tragen, dass die Betroffenen nicht einge-
schüchtert Dinge preisgeben, die sie ei-
gentlich verschweigen wollten.

Bei Teilnahme der betroffenen jungen 
Menschen ist es umso wichtiger, Rollen-
klarheit der beteiligten Institutionen zu 
wahren. Tribunalartige Veranstaltungen, 
bei denen sich der junge Mensch einer 
gemeinsamen „Front“ gegenübersieht, 
dürfen nicht stattfinden. Handlungslei-
tend für die Jugendhilfe muss auch hier 
der Hilfeauftrag des SGB VIII sein und dies 
muss auch in der Fallkonferenz erkennbar 
bleiben.

Der formelle Ablauf, die Zielsetzung, die 
Rollen sowie die Problematik des Daten-
austauschs in Fallkonferenzen sollte in 
einer gemeinsamen Kooperationsver-
einbarung der beteiligten Institutionen 
(i. d. R. Jugendhilfe, Jugendstaatsanwalt-
schaft, Jugendsachbearbeiter der Polizei) 
schriftlich fixiert werden.

In den Häusern des Jugendrechts, die 
zunehmend auch in Baden-Württemberg 
eingerichtet werden, müssen die Formen 
der Zusammenarbeit in entsprechenden 
Rahmenkonzeptionen schriftlich nieder-
gelegt sein. Die Zusammenarbeit ist hier 
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institutionell eng und es muss daher umso 
mehr Klarheit zu Aufgaben und Rollen be-
stehen. Die besonderen Austauschformen, 
wie einzelfallübergreifende Kooperations-
gespräche und Fallkonferenzen, sind zwin-
gend schriftlich zu vereinbaren.

Dabei soll, wie schon im Positionspapier 
erwähnt, darauf geachtet werden, dass 
„durch das zeitlich und räumlich enge Zu-
sammenrücken ihre eigenständige und 
unabhängige, primär auf die Förderung 
des jungen Menschen ausgerichtete Rolle 
gewahrt und erkennbar bleibt, sich die or-
ganisatorische Einbindung der Jugendhil-
fe in das Projekt mit der sozialräumlichen 
Ausrichtung und der organisatorischen 
Stellung im Jugendamt verträgt, ein der-
artig beschleunigter Verfahrensgang dem 
jungen Menschen die Möglichkeit lässt, die 
einzelnen Verfahrensschritte angemessen 
zu reflektieren, [und] der Schutz der Sozial-
daten ausreichend gewährleistet ist.“42

5. Qualitätsentwicklung, Qualitäts-
sicherung

In der vorliegenden Arbeitshilfe werden 
professionelle Verfahrens- beziehungswei-
se Herangehensweisen beschrieben, die 
für einige Fachkräfte selbstverständlich, 
alltäglich und somit Standard sind. Für an-
dere sind solche Standards bisher nur an-
satzweise verwirklicht bzw. nur durch wei-
tergehende Maßnahmen zu erreichen.

Die Unterschiede auf regionaler Ebene 
hinsichtlich finanzieller, struktureller und 
inhaltlicher Ausgestaltung des Arbeits- 
beziehungsweise Tätigkeitsbereiches der 
Mitwirkung in Verfahren nach dem Ju-
gendgerichtsgesetz gemäß § 52 SGB VIII 
sind zum Teil groß. Im Sinne einer „Gleich-

42 Jochen Goerdeler, BAG Jugendhilfe im Strafver-
fahren in der DVJJ (Hrsg.): Jugendhilfe im Straf-
verfahren; Hannover: DVJJ-Eigenverlag 2009, 
S. 24.

behandlung“ der straffällig gewordenen 
jungen Menschen ist trotz der bestehen-
den Unterschiede eine möglichst hohe 
Deckungsgleichheit erstrebenswert.

In Zeiten neuer Steuerungsmodelle der 
wirtschaftlichen Jugendhilfe sind die 
Fachkräfte in der Jugendhilfe im Strafver-
fahren zunehmend herausgefordert, ihre 
Tätigkeit und Erfolgskriterien nachvoll-
ziehbar und messbar darzustellen 

Nicht zuletzt nimmt auch der Demogra-
fische Wandel Einfluss auf die Ausgestal-
tung der Methoden der Jugendhilfe im 
Strafverfahren. Es wird aus der Praxis bei-
spielhaft die Herausforderung beschrie-
ben, die bei der Organisation des Anti-
Aggression-Trainings insbesondere im 
ländlichen Raum auftreten. Diese können 
aufgrund weniger Jugendlicher oft erst 
mit langem zeitlichem Abstand zum Tat-
zeitpunkt durchgeführt werden.

Das KVJS-Landesjugendamt berichtet re-
gelmäßig in seiner fortgeschriebenen 
Berichterstattung über den demografi-
schen Wandel in der Kinder- und Jugend-
hilfe. Dieser beinhaltet grundlegende 
Analysen zu den Folgen des demografi-
schen Wandels für die Gesellschaft insge-
samt und zu den Auswirkungen für junge 
Menschen und Familien. Darüber hinaus 
liefert sie den 44 Stadt- und Landkreisen 
vielfältiges Datenmaterial zur jeweils kreis-
spezifischen Bevölkerungsentwicklung 
sowie zu Ausgangslagen und Entwick-
lungsperspektiven in den Handlungsfel-
dern der Kinder- und Jugendhilfe. Da das 
Altersspektrum der Zielgruppe sich mit 
der Zielgruppe der Jugendhilfe im Straf-
verfahren deckt, können hier interessante 
Erkenntnisse für die Jugendhilfe im Straf-
verfahren abgeleitet werden.43

43 Quelle und weitere Informationen: http://www.
kvjs.de/jugend/jugendhilfeplanung/demogra-
fischer-wandel.html

http://www.kvjs.de/jugend/jugendhilfeplanung/demografischer-wandel.html
http://www.kvjs.de/jugend/jugendhilfeplanung/demografischer-wandel.html
http://www.kvjs.de/jugend/jugendhilfeplanung/demografischer-wandel.html
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Damit verbunden sind die Fragen des pro-
fessionellen Handelns und des berufli-
chen Selbstverständnisses. Es ist notwen-
dig, Qualitätsstandards festzulegen, die 
Qualität der Arbeit regelmäßig zu über-
prüfen und weiter zu entwickeln.

Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung kann durch (Selbst-)Evaluation (bei-
spielsweise durch gezielte Auswertungsge-
spräche nach abgeschlossenen Verfahren 
oder anonyme Befragungen von Berate-
nen) sichergestellt werden. Schwachpunk-
te der jetzigen Standards können aufge-
deckt und korrigiert werden. Gleichzeitig 
ließen sich damit Erfahrungen sammeln, in 
welcher Form und an welcher Stelle Wei-
terentwicklungen sinnvoll beziehungswei-
se erforderlich sind, und – was bei den ge-
genwärtigen Diskussionen um Kosten und 
Leistungen vor allen Dingen wichtig wäre 
– welche Wirkungen erzielt werden.

Eine weitere Orientierungshilfe bietet das 
Jugendgerichtshilfeb@rometer des 
Deutschen Jugendinstituts (DJI), welches 
Daten in ganz Deutschland zur Situation 
der Jugendhilfe im Strafverfahren empi-
risch erhoben hat.44

Wie jedes Gebiet der sozialen Arbeit be-
nötigt es neben den pädagogischen Kom-
petenzen unter anderem Fachwissen in 
übergeordneten Gesetzten, Verordnun-
gen und Richtlinien zum Thema Jugend-
hilfe im Strafverfahren.

44 Aus der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkrimi-
nalitätsprävention: Bernd Holthusen, Dr. Sabri-
na Hoops, Aus dem Projekt Jugendhilfe und So-
zialer Wandel: Dr. Tina Gadow, Dr. Liane Pluto, 
Christian Peucker, Dr. Mike Seckinger, Arbeits-
stelle Kinder- und Jugendkriminalitätspräven-
tion/Projekt Jugendhilfe und Sozialer Wandel 
(Hrsg.): Das Jugendgerichtshilfeb@rometer. Em-
pirische Befunde zur Jugendhilfe im Strafver-
fahren. München 2011, ISBN 978-3-935701-32-
7, 128 Seiten, Download unter: http://www.dji.
de/fileadmin/user_upload/bibs/64_13415_Ju-
gendgerichtshilfebarometer.pdf

Hier sollten sich die Kenntnisse nicht nur 
auf nationale, sondern auch auf allgemein 
gültige internationale Regelungen, wie 
die Umsetzung der UN-Kinderrechtskon-
ventionen beziehungsweise EU-weit gül-
tige Regelungen ausweiten. Diese können 
für die Weiterentwicklung der Praxis gro-
ße Relevanz haben, wie zum Beispiel auch 
die Debatten 2015/2016 zur EU-Richtlinie 
über Verfahrensgarantien in Strafver-
fahren für verdächtige oder beschul-
digte Kinder.45

Des Weiteren müssen auch gesellschaftli-
che Veränderungen ganz neue Anforde-
rungen an die Praxis der Jugendhilfe im 
Strafverfahren und ihren Kooperations-
partner haben, hier wäre zum Beispiel die 
vermehrte Zuwanderung von Flüchtlin-
gen ab dem Jahr 2014 zu nennen.

Auch dieser Themenschwerpunkt der Ju-
gendhilfe bedarf neuer kreativer Lösun-
gen und Konzepte, um eine adäquate 
Antwort auf die Weiterentwicklung der 
Gesellschaft und des stetigen Wandels in 
diesem Arbeitsfeld finden zu können.

Um den zeitlichen Bedarf der benötigten 
Arbeitszeit in dem Arbeitsgebiet Jugend-
hilfe im Strafverfahren messbar zu ma-
chen und kontinuierlich an den sich wan-
delnden Bedarf anzupassen, bietet sich 
eine durchdachte statistische Erfassung 
und darauf aufgebautes Qualitätsma-
nagement an.46

45 Die Deutsche Vereinigung Jugendgerichte und 
Jugendhilfe im Strafverfahren e. V. setzt sich in-
tensiv mit den Debatten zu den Richtlinien aus-
einander und stellt auf ihrer Internetseite Mate-
rialien zur Verfügung, 18.03.2016: http://www.
dvjj.de/resolution-zur-eurichtlinie/materialien

46 Siehe Positionspapier Punkt 3.5 Dokumentati-
on und Statistik; Arbeitshilfe, Punkt 4. Qualitäts-
entwicklung/ Qualitätssicherung näher

http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/64_13415_Jugendgerichtshilfebarometer.pdf
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/64_13415_Jugendgerichtshilfebarometer.pdf
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/64_13415_Jugendgerichtshilfebarometer.pdf
http://www.dvjj.de/resolution-zur-eurichtlinie/materialien
http://www.dvjj.de/resolution-zur-eurichtlinie/materialien
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Anhang
1. Übersicht Möglichkeiten aus dem Jugendstrafrecht47

47  Zusammenstellung aus Theresia Höynck Jugendkriminalrecht – die Umsetzung des Erziehungsgedan-
kensatz zentrale Herausforderung in Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (Hrsg.): 
Kriminalitätsprävention im Kindes- und Jugendalter. Perspektiven zentraler Handlungsfelder. Beiträge 
aus dem Fachforum „Kriminalitätsprävention im Kindes- und Jugendalter – erzieherische Herausfor-
derung für alle beteiligten Institutionen“ im Rahmen des 18. Deutschen Präventionstages. München 
2015, Seite 95

Erziehungsmaßregeln Zuchtmittel Jugendstrafe
§§ 9 ff., nämlich §§ 13 ff.; nämlich §§ 17 ff., wegen schädlicher 

Neigungen/Schwere der 
Schuld

§ 10 Weisungen u. a. in 
Abs. 1:

§ 14 Verwarnung • §§ 21 ff., Strafaussetzung 
zur Bewährung

• Nr. 4 Arbeitsleistungen § 15 Auflagen • § 27 Aussetzung der Strafe
• Nr. 5 Betreuungsweisung* • Schadenswiedergutma-

chung
• Verhängung der Jugend-

strafe
• Nr. 6 sozialer Trainings-

kurs*
• Entschuldigung beim Ver-

letzten
• §§ 61 ff. „Vorbewährung“

• Nr. 7 Täter-Opfer-Aus-
gleich*

• Arbeitsleistung • zu vollstreckende Jugend-
strafe

• Nr. 9 Teilnahme am Ver-
kehrsunterricht

• Geldbetrag zugunsten ei-
ner gemeinnützigen Ein-
richtung

Außerdem:

§ 10 Weisungen Abs. 2: § 16 Jugendarrest** Maßregeln der Besserung 
und Sicherung nach § 7 
JGG**

• Heilerzieherische Behand-
lung

• Freizeitarrest** • Unterbringung im psychi-
atrischen Krankenhaus§ 63 
StGB**

• Entziehungskur • Kurzarrest** • Entziehungsanstalt § 64 
StGB**

§ 12 Hilfe zur Erziehung, 
u. a.

• Dauerarrest** • vorbehaltene Sicherungs-
verwahrung § 106 III – VII 
JGG**

• Nr. 1 Erziehungsbeistand § 16a Jugendarrest neben 
Jugendstrafe**

• Entziehung der Fahrerlaub-
nis §§ 69 ff. StGB

• Nr. 2 Heimerziehung oder 
in einer sonstigen betreu-
ten Wohnform**

• Führungsaufsicht §§ 68 ff. 
StGB

*„Neue ambulante Maßnahmen“          **Stationäre Sanktionen
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2. Verweise 

2.1 Praxislinks

Allgemein

Bundesministerium für Justiz und Ver-
braucherschutz
www.bmjv.de

Bundesamt für Justiz
www.bundesjustizamt.de

Fachverbände

Deutsche Vereinigung für Jugenderichte 
und Jugendgerichtshilfen e. V.
http://www.dvjj.de

Deutsche Vereinigung für Jugendgerich-
te und Jugendgerichtshilfen e. V. Landes-
gruppe Baden-Württemberg
http://www.uni-heidelberg.de/institute/
fak2/krimi/DVJJ/index.html

Landesarbeitsgemeinschaft Täter-Opfer-
Ausgleich Baden-Württemberg
http://www.toa-bw.de/

Deutsches Jugendinstitut – Arbeitsstelle 
für Kinder- und Jugendkriminalitätssprä-
vention
http://www.dji.de/index.php?id=405

Deutscher Präventionstag
http://www.praeventionstag.de

Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle 
Baden- Württemberg, Medienarbeit in der 
Jugendhilfe
http://www.ajs-bw.de/medien.html

Häuser des Jugendrechts

Haus des Jugendrechts Stuttgart
https://www.stuttgart.de/haus-des-ju-
gendrechts

Haus des Jugendrechts Mannheim
http://www.haus-des-jugendrechts-
mannheim.de/

Haus des Jugendrechts Pforzheim
http://www.haus-des-jugendrechts-pforz-
heim.de/

Alternative Weisungen

Jugendgerichtshilfe Dresden: 
http://jugendgerichtshilfe.dresden.de/
angebote/verfahrensbezogen-angebot/
buecherkanon.php

„Kontextleseprojekt“ der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München: 
https://kontextleseprojekt.wordpress.
com/2016/01/17/das-projekt/

Einrichtungen – Alternativen zur Haft

Schloss Stutensee (Heinrich-Wetzlar-Haus)
http://www.jugend-schloss.de/

CJD Creglingen
http://www.cjd-creglingen.de/

Seehaus Leonberg
http://seehaus-ev.de/

Scout am Löwentor Stuttgart
http://www.eva-stuttgart.de/nc/unsere-
angebote/angebot/scout-am-loewentor/

2.2 Literaturhinweise

Goerdeler, Jochen, BAG Jugendhilfe im 
Strafverfahren in der DVJJ (Hrsg.): Jugend-
hilfe im Strafverfahren; Hannover:  
DVJJ-Eigenverlag 2009, Seite 24

Die Mitwirkung der Jugendhilfe im Straf-
verfahren. Konzeption und Praxis der Ju-
gendgerichtshilfe. BeltzVotum, Müns-
ter 2003 mit J. Münder, T. Meysen (Hrsg.): 
Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: Kin-

http://www.bmjv.de
http://www.bundesjustizamt.de
http://www.dvjj.de
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/index.html
http://www.uni-heidelberg.de/institute/fak2/krimi/DVJJ/index.html
http://www.toa-bw.de/
http://www.dji.de/index.php?id=405
http://www.praeventionstag.de
http://www.ajs-bw.de/medien.html
https://www.stuttgart.de/haus-des-jugendrechts
https://www.stuttgart.de/haus-des-jugendrechts
http://www.haus-des-jugendrechts-mannheim.de/
http://www.haus-des-jugendrechts-mannheim.de/
http://www.haus-des-jugendrechts-pforzheim.de/
http://www.haus-des-jugendrechts-pforzheim.de/
http://jugendgerichtshilfe.dresden.de/angebote/verfahrensbezogen-angebot/buecherkanon.php
http://jugendgerichtshilfe.dresden.de/angebote/verfahrensbezogen-angebot/buecherkanon.php
http://jugendgerichtshilfe.dresden.de/angebote/verfahrensbezogen-angebot/buecherkanon.php
https://kontextleseprojekt.wordpress.com/2016/01/17/das-projekt/
https://kontextleseprojekt.wordpress.com/2016/01/17/das-projekt/
http://www.jugend-schloss.de/
http://www.cjd-creglingen.de/
http://seehaus-ev.de/
http://www.eva-stuttgart.de/nc/unsere-angebote/angebot/scout-am-loewentor/
http://www.eva-stuttgart.de/nc/unsere-angebote/angebot/scout-am-loewentor/
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der- und Jugendhilfe. 7. Auflage. Nomos, 
Baden-Baden 2013

Dr. Pruin, Ineke: Gereift nach 53 Jahren? 
Die Reformdebatte über die deutsche He-
ranwachsendenregelung; Zeitschrift für 
Jugendkriminalitätsrecht und Jugendhilfe 
4/2006. 

Dr. Pruin, Ineke: Die Heranwachsenden-
regelung im deutschen Jugendstrafrecht 
– Jugendkriminologische, entwicklungs-
psychologische, jugendsoziologische und 
rechtsvergleichende Aspekte; Mönchen-
gladbach: Forum 2007.

Forum Riekenbrauk, Straffällige Heran-
wachsende und Volljährigenreife nach 
§ 41 SGB VIII; Zeitschrift für Jugendkrimi-
nalrecht und Jugendhilfe 2/2007, S. 159-
166

„Mit Medien leben und lernen – Medien-
bildung ist Gegenstand der Kinder- und 
Jugendhilfe!“, Positionspapier der Arbeits-
gemeinschaft für Kinder- und Jugendhil-
fe – AGJ; Arbeitsgemeinschaft für Kin-
der- und Jugendhilfe – AGJ, Berlin, 04./05. 
Dezember 2014

Fachlexikon der sozialen Arbeit, 8. Aufla-
ge 2016, herausgegeben vom Deutschen 
Verein für öffentliche und private Fürsorge

Prof. Dr. Heribert Ostendorf: Jugendge-
richtsgesetz, 10. Auflage 2016, Nomos-
Kommentar, Baden-Baden

Rudolf Brunner, Dieter Dölling: Jugend-
gerichtsgesetz – Kommentar; 12. Auflage 
2011, De Gruyter-Kommentar, Berlin

Arbeitsstelle Kinder- und Jugendkrimina-
litätsprävention/Projekt Jugendhilfe und 
Sozialer Wandel (Hrsg.): Das Jugendge-
richtshilfeb@rometer. Empirische Befunde 
zur Jugendhilfe im Strafverfahren.  

München 2011, 128 Seiten, Bernd Holthu-
sen, Dr. Sabrina Hoops (Arbeitsstelle Kin-
der- und Jugendkriminalitätsprävention), 
Dr. Tina Gadow, Dr. Liane Pluto, Christian 
Peucker, Dr. Mike Seckinger (Projekt Ju-
gendhilfe und Sozialer Wandel),  
Download unter:  
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/
bibs/64_13415_Jugendgerichtshilfebaro-
meter.pdf

TOA-Standards die beschrieben sind in: 
„Qualitätskriterien für die Praxis des Täter-
Opfer-Ausgleichs“ 5. Auflage (unverän-
dert) Hrsg. Servicebüro für Täter-Opfer-
Ausgleich und Konfliktschlichtung/BAG 
TOA, Köln, 2000 sowie „Qualitätsstandards 
für ambulante Maßnahmen nach dem Ju-
gendgerichtsgesetz in Baden-Württem-
berg“, Hrsg. Landesarbeitsgemeinschaft 
BW, 1997 

Die Kinder- und Jugendhilfe als zentra-
ler Akteur und Kooperationspartner in 
der Prävention von Delinquenz in Krimi-
nalitätsprävention im Kindes- und Ju-
gendalter Perspektiven zentraler Hand-
lungsfelder in Kriminalitätsprävention im 
Kindes- und Jugendalter Perspektiven 
zentraler Handlungsfelder, Bernd Hol-
thusen, Sabrina Hoops, Beiträge aus dem 
Fachforum „Kriminalitätsprävention im 
Kindesund Jugendalter – erzieherische 
Herausforderung für alle beteiligten Insti-
tutionen“ im Rahmen des 18. Deutschen 
Präventionstages Arbeitsstelle Kinder- 
und Jugendkriminalitätspräventioneiträ-
ge, Band 13 

Freiheit und Unfreiheit. Zum Verlauf der 
Karrieren von Straftätern. Hans-Jürgen 
Kerner, In: Rehn, Gerhard/Nanninga, Regi-
na/Thiel, Andreas (Hrsg.): Freiheit und Un-
freiheit. Arbeit mit Straftätern innerhalb 
und außerhalb des Justizvollzuges. Pfaf-
fenweiler 2004 S. 3-52.

http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/64_13415_Jugendgerichtshilfebarometer.pdf
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/64_13415_Jugendgerichtshilfebarometer.pdf
http://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/64_13415_Jugendgerichtshilfebarometer.pdf
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Gutachten für den 19. Deutschen Präven-
tionstag: Prävention braucht Praxis, Poli-
tik und Wissenschaft, Wiebke Steffen, Aus: 
Erich Marks & Wiebke Steffen (Hrsg.): Prä-
vention braucht Praxis, Politik und Wissen-
schaft

Ausgewählte Beiträge des 19. Deutschen 
Präventionstages, 12. und 13. Mai 2014 
in Karlsruhe, Forum Verlag Godesberg 
GmbH 2015, Seite 53-148, 978-3-942865-
36-4 (Printausgabe), 978-3-942865-37-1 
(eBook) Seite 58  
Download unter:  
http://www.praeventionstag.de/doku-
mentation/download.cms?id=1794

Stellungnahme der Ständigen Fachkon-
ferenz 1 „Grund- und Strukturfragen des 
Jugendrechts“ des Deutschen Instituts für 
Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) e. V. 
vom 13. August 2007, Jugendhilfe und Ju-
gendgerichtsbarkeit: Die Unterschiede als 
Chance verstehen! Kommunikation, Ko-
operation und der § 36 a SGB VIII,  
Download unter:  
https://www.dijuf.de/tl_files/down-
loads/2010/sfk_1/SFK_1_Stellungnahme_
Aug.2007(36aSGBVIII).pdf

Kinder- und Jugendhilfe im demografi-
schen Wandel. Herausforderungen und 
Perspektiven der Förderung und Unter-
stützung von jungen Menschen und de-
ren Familien in Baden-Württemberg – 
Fortschreibung 2015, Ulrich Bürger, (Hrsg.) 
Kommunalverband für Jugend und Sozia-
les Baden-Württemberg Dezernat Jugend 
– Landesjugendamt  
Download unter:  
http://www.kvjs.de/jugend/jugendhilfe-
planung/demografischer-wandel.html

Diversionsrichtlinien des Landes Baden-
Württemberg  
Gemeinsame Verwaltungsvorschrift des 
Justizministeriums, des Innenministeri-
ums und des Sozialministeriums zur För-
derung von Diversionsmaßnahmen und 
zur Zusammenarbeit von Staatsanwalt-
schaft, Polizei und Jugendhilfe bei Straf-
taten jugendlicher und heranwachsender 
Beschuldigter sowie delinquentem Ver-
halten von Kindern (Zusammenarbeits- 
und Diversionsrichtlinien), AZ.: 4210/0091 
JuM, 3-1210/40/362 IM, 22-6940-3 SM, ab: 
13.12.2011; tritt außer Kraft: 01.01.2019

http://www.praeventionstag.de/dokumentation/download.cms?id=1794
http://www.praeventionstag.de/dokumentation/download.cms?id=1794
https://www.dijuf.de/tl_files/downloads/2010/sfk_1/SFK_1_Stellungnahme_Aug.2007(36aSGBVIII).pdf
https://www.dijuf.de/tl_files/downloads/2010/sfk_1/SFK_1_Stellungnahme_Aug.2007(36aSGBVIII).pdf
https://www.dijuf.de/tl_files/downloads/2010/sfk_1/SFK_1_Stellungnahme_Aug.2007(36aSGBVIII).pdf
http://www.kvjs.de/jugend/jugendhilfeplanung/demografischer-wandel.html
http://www.kvjs.de/jugend/jugendhilfeplanung/demografischer-wandel.html
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